
.... ' 

.... "'= ... 

/(tJsfensfl'r7ße 

65 

ABHANDLUNGEN. 

Das RentllbilitiUsprinzip im Verkehr alsFaktor ill der Koordinatiollslrage 
(unter besonderer ß erücksicbtiglmg der Kosten des niederliindischen 

Straßenwesens). 
Von S. A. R e i t 8 m tL, Direktor ooi den Staatsbahnen in NicderliindiB<lh·Indiell 0.. D., Haupt. 
B<lhrifUeitcr von .. Spoor.on l'ramwogcn" - "EiB<lnbahnen und Straßonbuhnen" - Utrcoht. 

I. 
In allen Ländern, in denen auf dem Verkehrsgebiet Eisenbahnen, Lnndverkehr, 

ßinnenschiffnhrt, Kiistenschiffahrt lind Luftverkehr nebeneinander arbeiten - und 
dies ist fast überall in der Welt der Fall -, entsteht, t rotz der Tatsn.cJle, daß der Ver
kehr eine Einheit ist, die in der Gemeinschaft eine d ienende Stelle einnimmt, um den 
Austausch von Personen und Gütern zugunsten der Volkswohlfahrt zu ermöglichen, 
eine Konkunenz unter den erwähnten Verkehrszweigen. Solange diese Konkurrenz nur 
eine Verbesserung der Verkehrsbedienung und somit Erhöhung der Volkswoblfahrt 
bedeutet, kann man sie loben; sobald jedoch Unternehmungen, die für die Gemeinschaft 
pruktisch unentbehrlich oder sehr nützlich sind , dadurch zugrunde gehen .... 'Ürdcn, ent
steht nach alJgemeinem Standpunkt Schaden und findet eine unbegründete Kapital
vernichtung statt. Der gleiche Fall tritt ein, wenn die Behörde durch die Gewährung von 
erheblichen Zuschüssen aus öffentlichen Kassen in dergleichen Fällen notleidend ge
machten Unteruehmungen zu Hilfe kommen muß. Bei einem vollständig sozialisierten 
Transportwesen, in dem alle Verkehrszweige aufgenommen sein würden, spielt diese 
Erscheinung vom Ve r k e hI ss ta 11 d pu n k t a u s gesehen keine alles über
ragende Rolle; solange jedoch bestimmte Verkehrszweige in Händen von Privatullter
nehmen sind, die sich in der Praxis wenig um den guten Grundsatz kümmern, daß 
Gemeinnut~; vor Eigennutz geht, die vielmehr nur ihrem eigenen Gewinn nachjagen 
und sich we:nig darum kümmern, inwieweit sie d ie staatliche Finanzwirtschaft schädigen, 
solange also im Verkehrswesen d ie alten einzelwi rtschaftlichen Tendenzen in Kraft 
bleiben, solange wird ein Eingreifen der Behö rden, um einer vernichtenden Konkurrenz 
Einhalt zu gebieten, notwendig bleiben und wird die Ordnungsfrage im Verkehr ebenso 
aktuell blei-bell wie früher. Dies kommt um so mehr zum Ausdruck, als in den Ver
kehrsbetrieben große Kapitalien festgelegt sind, also mit großen festen Kosten gewirt
schaftet werden muß und bei geänderten ökonomischen Verhältnissen die finanzielle Lage 
der Unternehmung nicht auf kurze Frist geändert werden kann . In Zeiten ökonomischer 
Depressionen kommen dann langjährige Perioden einer Zuschußwirtsehaft vor. 

Auf ve:rschiedene Weise kann geordnet werden: d ie Koordinatiousfrage hat viele 
Aspekte. Einerseits kann der Staat versuchen, die Größe des Verkehrsapparates zu 
beschränken, indem man nach Zeit und Umständen das Wachstum in eigener Hand 
hält, und zwar durch Erweiterung oder Einschränkung von Genehmigwlgen zur Aus
übung eines Verkehrsbetriebes. Andererseits können die Behörden ordnend auftreten 
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durch die Führung einer mehr oder weniger fiskalisch-ökonomischen ~olitik .. Au~ bat 
man versucht, eine Konkurrellzbasis zu finden durch das Zusta~debrmgcn .elU~ fInan
ziellen " Ausgleichs" zwischen den verschie~enen V~rkehrszwelgclI, WObei ~le durch 
ungleichartige Konkurrenzbedingungen dem elD~n Z:wClg entzogenen T~8nspo~.te ll1Dahmcll 
du rch die in günstigerer Konkurrenzlage behndliche Budere ~~rte l .~crgutet .we~dcn 
sollen. Kei nes dieser Mittel für sich kann zu dem angestrebten Z l~ l e fuhren. HlDs]c~t,.. 
lieh den ersten wurde scholl auf d ie Schwierigkeiten in bezug ~uf d ie fest.~n ~ost~ 1l hl~\
gewiesen. Auch das Eingreifen in historisch gewachsene, pnvatc Ve~.haltlllssc Ist 0111 

zu beohachtender Umstand, der große Schwierigkeiten bCl der Durchfubrung von Ord~ 
nungsmaßnahmen mit sich bringt. . . 

1m folgenden soll ein bestimmter Teil des KoordmatlOnsproblems beleuchtet wer~ 
den und zwar die F rage, inwiefern es wünschenswert ist, d ie. verschiedenen Verkehrs
zweige mit den Kosten zu belssten, die sie de~ Gemeinschaft d.lre~ ver~rsacbeJl, um da
du rch feststellen zu können, inwiefern der eIße Verkehrszweig finanZiell dem anderen 
gegenüber begünstigt ist. Diese F rage ist natürlich nur zu beantworten: wenn man 
von einem bestimmten finanz iellen G r un d s atz ausgeht, lIacb dem die Verkehrs-
zweige behandelt werden müssen, . 

I. nach dem Unentgelt lichkeitsprinzip (auch Prinzip. des öffCl~thehen Gebrauchsgutes, 
Prinzip des allgemeinen Genußgutes oder P rinZIp der reme? A.usgabe g~nan~t), 

2. nach dem Prinzip der teilweisen Kostendeckung (Gememwlrtschafthchkelts-

prinzip), , ' h ftr h od 
3. lIaeh dem Prinzip der vollen Kostendeckung (auch prlvatwlftsc a IC es er 

gewerbliches Prinzip genannt). 

Obwohl es sich an und für sich lohnen würde, diese Prinzipien zu besprechen und 
auf ältere Großmeister der VerkehrsökOllomie - wie A d 0 I f W a g n er, Sax: , ,v a n 
der B or g 11 t, P i c a r d , C 0 Iso n - sowi~ sp.~tere VerkehrsökonOlllen ~u verwe~~e~ 1, 

will ich darauf verzichten. Es würde zu welt führen und dndurcb verWirrend ~~II~en 
für den Teil der F rage, der einer näheren Untersuchung unterwor~e ll werden soll, ~Iamh.ch 
ob es nötig oder wünschenswert ist, daß, fü r den St raßenverkehr dieselben Regeln I ~ H~n
blick au f die Kostendeckung der von Ihm benut zten Stra,ßen gestell t werden, wie dlCS 

auch bei der Eisenbahn der Fall ist. Eine Antwort auf diese JI'rage kann lIlall nur be
kommen wenn mall t h e 0 r e t i 8 0 h von dem oben gellannten Grundsatz ~~r voll
ständige~ Kostendeckung ausgeht und 8treng ~n ihm festhä lt'" Nur dan~1 erha l~ man 
vergleichbare Zirfern, d ie zur Bcantwor~ung einer folgend~~ Frage .ven\and~ v;erden 
können und zwar inwiefern es erwünscht Ist, von der Durchführung dle~es Ven,al.tungs
grund~tzes i n der Pr a x: i s abzuweichen (s ieh~ ~bsc~nit~ VI IT). Diese Ab:,e~chung 
wird dann ein Ausfluß der praktischen Verkehrspohhk sem, die u. 3. dem EntWicklungs-

I So Prof Dr Kurt Wiedo nf o ld: Tra n s p ortwoson- Grundrißder Sozial
ökonomio, V. Abt,,·3. Teil ~ 1930, 8.22; l)rof. Dr. A, l? N a p p - Z i n n: Artikel.{,Vcrkc~r~~ 
politik" im Wörterbuch der Volkswirtschaft, 4, Auflage, ]933, IIL?3,d" ,8. 6!)~ /G9_ ; fc[n~ ; 
Deutacho Verkehrsprobleme der Gegenwart", Vcrhand1un~cn ,der} floorlch Llst',G,~I, sc a. t , 

'i9'>7 8 8l/8<) , Prof Dr .Ing. Ca. r I -P i rat h: Vcrkehrsemhelt und Verkehrspolitik " m Zelt
schoft Cilr Ve;kehrs~haft, 11, Jg., 1933, S. 13;. Die, G~ndlagen .der Vc.rkehnlwlrt~ha~, 
1934 S 167 Cf.; Prof. Dr._Ing. 0 t to D I u m neuerdings m seiner Schrl!l: Die E n t v; ! c . 
l un' dei Verkeh r s( I94 I, S. 188,245/255); Prof. Dr.F.~o~rlo.sundSchre lb er weee: in veracbiedonen niederländischen Veröffentlichungen: Dio. ~nan7.lerungll~ethoden be
handelte ich früher ausführlich in meinem 1923 erlKlhieococn ~~ch Tl ) d ·0 n 8 t r I~ d v r t gl// 
(Zeit- und Streitfragen), 1924 in D e ve r keofsbed r l )vo n van, den ,tao. 10 

IItllaUichen Verkehrsbetriebe), sowie in Bi n ne n s e h e e p v aa r t h e ffl n gen In Ne d e r-
lan d (Binnensehiffahrt811.bgabcn in den Niederlanden), 1?34, §IIl. h 1!)39 

I Mo.x Ko. pp e l e r : D ie K0 8to n d ec ku og I m Ve r ke r . 
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grad des Verkehrszweiges, mit dem indirekten Nutzen für die Gemeinschaft, vom poli
tischen, militärischen oder ökonomischen Standpunkt gesehen, Rechnung trügt. 

Lassen wir das unter 1. genannte P rinzip, das des öffentlichen Gebrauchsgutes, 
außer Betracht, weil es nur verteidigt werden kallu, weun a ll e Benutze r sich 
in fast gleicher Weise der zur Verfügung gestell ten Verkehrsmittel bedienen (Stadt
straßen 1.. 8.), dann ist vorweg festzustellen, daß der Wert des sogenannten "indirekten 
Nutzens", der bei Durchführung des zweiten Prinzi ps zum Ausdruck kommt, s ich nicht 
ohne weiteres zahlenmäßig festlegen läßt . Bei D urchführung des dritteil Prinzips ist 
dieBerechnung der Beträge, die die geldlicheRentabilität bestimmen, alsoderKosten und 
Einnahme n, theoretisch völlig möglich. Wenn man davon ausgeht, daß die volle Kosten
deckung nicht immer erreichbar ist l , so sollte doch auf jeden Fall bekannt sein, wie hoch 
sich der Fehlbetrag bemißt. Ohne diese KelUltnis ist der Wert des sogenallnten gemein
wirt-schaftlichen Nutzens - ein Begriff, mit dem durch Interessentengruppen und 
Dilettanten grober Unfug betrieben wird - nicht zu bestimmen und kanll die zu
ständige Stelle nicht beurteilen, inwieweit die zu t reibende Verkehrspolitik geändert 
werden muß oder nicht. 

Wenn, die F rage gestell t wird, ob im Hinblick auf d ie Kostendeckulig ihrer ort.g
gebundenon Anlagen die Verkehrszweige prinzipiell auf g l e ich erG ru 11 d i a g e 
behandelt werden müssen, dann kann man vorausschicken, daß die Antwort nicht anders 
als bejahe:nd lauten muß 1, Die Wegekosten bilden jedenfalls einen großen Teil der auf 
den Verkehrsbetrieben liegeoden festen Lasten, die theoretisch bei dem gewählten Ver
waltungsp rinzip zurückverdient werden müssen. Sie müssen also verrechnet werden in 
den VOll den Benutzern der Verkehrsmittel zu fordernden Vergütungen, um so ihren 
Ausdruck zu finden in den anzuwendenden Tarifen. \Veicht man von diesem Grundsatz 
bei einem oder mehreren Verkem szweigen ab, bei gleichzeitiger Handhabung bei anderen, 
dann werden in der fiuanzielleo Lage dieser Verkehrszweige weitgehende Unterschiede 
entstehen. Die }~rachten werden dann nach auseinanderlaufenden Gesichtspun kteIl lest
gestellt und es wird eine gegenseitige Konkurrenz entstehen, der jegliche redliche Basis 
fehlt, und d ie zu den größten Auswüchsen mit ihren unheilvollen F olgen führen kann. 
Allein mit künstlichen Mitteln, wie Zuschüssen aus den öffent lichen Kassen in Größe 
des schätz:ungsweise festzuste llenden gemeinwirtscha ftl ichen Nutzens, kann mall das 
Gleichgewicht in etwa wieder herstellen. 

Zuerst. muß die Frage behandelt werden: Beruht die bestehende Verteilung der 
Wegekosten bei den verschiedenen Verkehrszweigen auf derselben Grundlage ~ Die 
Antwort muß verneinend lauten. Bei der Vertei lung der Kosten, die sich aus historischen 
und geographischen Verbältnissen entwickelt hat, bestehen übera ll in der Welt die größten 
Abweichungen. Bei den Eisenbahnen lasten die WegekosteIl fast vollstiindig auf dem 
Betrieb, ee_ sei denn, daß in einigen Fällen Bodensehellku ngen, rentenfreie Vorschüsse 
oder Subvllntionen usw. die ursprüngliche Absicht des Zustandekommens vereinfachten 
und d ie gegenwä rt igen Kapit aIJasten vermindern. Diese F ä lle sind jedoch ziemlich selten, 

1 Sicho Prof. Dr.-Ing. Ca rl P ir ath: G r und l age n d e r Verkohr8wirt . 
IIch o.ft (1934),8. 176; Ver k e h r sei n he i t un d Ver ke h r ll p o I i t i k (1934), S. 18; 
8taat u nd Verkeh r im Wan d e l der Zoito n , iIlZeitschrift für Verkehnlwi.ll.icn_ 
schaf\:., 13. Jg. 1935136, S. 33). Vor allem aueh dio Redon von Heichsbo.hndircktor Z i e tl c h _ 
In 0. n n und Prof, Dr.-I ng. 0 t toB I u m auf der am 27. U. J930 in DÜ98C.ldorf abgehaltenen 
Verkehnltagung(Napp.Z i nn: E i se n ba hn un d Kr o.ftwage n , 8. 13 und 115); 
siehe auch ,Abschnitt VllI diCIICII AuflllltWl!. 

I Der .Fedcral Coordinator of Transportatioll J olle p h D. E ast man hat die Richtig
keit des Grundaatws fUr amerikanische VerhältnisBo wohl llChr deutlich gezeigt in acinen Il.cporte; 
Pro[ H a r() I d G, M 0 u 1 t o n, Prcsident of the Brookillg8 Institution, war hierbei ein leuchtcn_ 
deB Vorbild :: T h c A m orie a n T r ansp orta t io n P ro bl e m (1933, 8.400 und üij[i). ,. 
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so daß man wohl sagen kann, daß 8n Hand der Rechnungen der Schienen unternehmungen 
deutlich zu erkennen ist, wieviel die jährlichen Kosten für den Gebrauch der Strecken, 
Brücken, Bahnhöfe, Lokomotiv8cbuppen, Werkstätten, Sichcrheitseinrichtungcn us\\'o 
betragen. Bei einer Eiscnbahnunternehmung werden also diese Kosten in der Kapital
rechnung zum Ausdruck kommen. In der Praxis bilden sie einen Teil der Vergütungen, 
die vorn Publikum für erwiesene Dienste aufgebracht werden müssen, will das Unter
nehmen eigellwirtscbaftlich sein. 

Bei den anderen Verkehrsbetrieben ist der Zustand ganz anders. - Der Lu r t
ve r k e hr braucht zwar keinen eigentlichen Weg zu unterhalten, demgegenüber aber 
kostspielige Landllugsplätze. Gebäude 1I8W" die jedoch oft von der Behörde oder von 
Privatunternehmungen, mehr oder weniger ausgerüstet, unentgeltlich oder gegen geringe 
Vergüt.ung den Luftfahrtunternehmungen zur Verfügung gestellt werden. Regierun8:r 
zuschüsse und überhöhte Vergütllllgen für die zu befördernden Postsachen, um die 
Betriebsfehlbeträge zu decken, sind mehr Regel als Ausnahme. Bei einer jungen sich 
entwickelnden Luftfahrt besteht gegen diese geldliche Hilfspolitik sicher nicht das 
geringste Bedenken, falls man den tatsächlichen Zustand nicht aus dem Auge verl iert 
und keine Schlüsse zieht bei Rentabilitätsvergleichen im Hinblick auf andere Verkehrs
zweige. Bei der ß i n n e n s c h i f f a h r t werden Kanäle oft abgaben frei oder gegen 
eine zu kleine, zu dem in die Kanäle gesteckten Kapital in keinem Verhältnis stehende 
Vergütung der Schiffahrt zur Verfügung gestellt , so daß die Kosten für Bau, Unterhalt, 
Bedienung VOll Kanälen, Schleusen und Brücken ganz oder zum größten Teil zu Lasten 
der Allgemeinheit und nicht zu Lasten der Benutzer gehenI. Beim 1\1 0 tor s t r a ß e n -
ve r k ehr ist, wie später noch gezeigt werden soll, in gewisser Hinsicht dasselbe der 
Fall, während der See s chi f f a h r t (Küstenschiffahrt) auch nicht der volle Be
trag für die in die Hafenanlagen und -ausrüstungen gesteckten Kosten in Rechnung 
gestellt wird. 

Wo also im Hinblick auf die Wegekosten keine gleichen Grundsätze gelten, ent
stehen dadurch feste Kostenlasten bei den verschiedenen Transportarten, die voll
ständig voneinander abweichen. Dies hat, wie oben schon gesagt wurde, zur Folge, daß 
keine Vergleiche auf Grund tauglicher Kostenberechnungen a.ufgestellt werden können, 
so daß auch die Beurteilung, ob eine bestimmte Transportart ökonomischer arbeitet als 
eine andere, ohne nähere Berechnungen unmöglich ist. 

Die Tatsache der ungleichen Kostenvergütung der Verkehrswege hat im Lau fe der 
J ahre eine ausgedehnte Literatur entstehen lassen, vor allem bezüglich der Konku rrenz 
zwischen Eisenbahn und ßiwlenschiffahrt. Doch nahm hier die Streitfrage nicht die 
schärfsten }'ormen an, weil der Wasserweg im allgemeinen weniger fein verzweigt war 
als die Eisenbahn, also in bestimmten Fällen weniger Bequemlichkeit bot und so die 
Frage hauptsächlich regionale Bedeutung hatte - die Niederlande bilden in dieser Hin
sicht wohl eine Ausnahme - jedoch auch weil der Eisenbahntransport dem Wasser
verkehr gegenüber den Vorteil der größeren Schnelligkeit besaß. Es wi rd überflüssig 
sein zu crwähnen , daß die fortwährende Ausdehnung des Kana.lnetzes und die fortschrci
Cende Mot.orisierung der Schiffahrt die Konkurrenz in den letzten Jahren mehr in den 
Vordergrund haben t reten lasscn, so daß die l"rage wieder aufkam, ob eine Abänderung 

I DiCliO li'ragc behandelw ich frü her ausführl ich in einem Gut. tL e h t e n für deli 10. nieder
ländischen Binncnschiffahrt.llkongreß 1934, genannt: "Binnenschcepvaartaheffingen" (Binnen. 
schiffabrtaabgaben) j beaprochen in Di e Re i c h s b a h n von Prof. Dr .. lng. C . .P i r at. h 
(31. 10. 1934), Arch i v für Eiscnbahnw esc n VOll Dr. J. Ovcr mann (1934, 
Heft. 5), Zeit.ung des Verc i ns mitt.eleuropäische r Ei se nb a. hnv cr
w a l t.u n ge n VOll Dr. J . M 0 orm a n n (11. 12. 1934), Zei t.B c hri ft. für Ve r ke b r s
wissensc haft von Prof. Dr. Na pp-Z i nn (1934, 8.80) und Railwa.y Ga.zc t.t. c 
von I. 8. L uce ll cs (26. 4. 1935). 
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der Bediugungen, nach denen sich die Schiffahrt der Wasserstraßen bediente, er
lvünscht Bei. 

Diese beiden beim Schiffahrts"erkehr genannten na.chteiligen Faktoren waren beim 
1Ilotorstraßenverkehr nicbt vorhanden. Da außerdem dieser Verkehr in bestimmten 
Fällen noch Vorteile dem Schienenverkehr gegenüber besaß (der intensivere Haus-Haus
Verkehr mit den in vielen Fällen wenigeren Umladungen), ist es nicht zu verwundern, 
daß auf d.iesem Gebiet während vieler Jahre die Gegensätze an Bedeutung gewa nnen, 
die I nteressengruppen scharfe Stellung gegcneinander nahmen und die Wissenschaft sich 
fortwähre:nd damit beschäftigte. 

Da ieh beabsichtige, hauptsächlich die Straßcnkosten des l\1otorl'erkehrs in dcn 
Niederlanden in Betracht zu ziehen, will ieh absehcn von den Gesichtspunkten, "on denen 
aus die F'rage in Deutschland und anderwärts behandelt wurde, und mich mit dem 
Zustand i:n den Niederlanden beschäftigen, wobei es jedoch nötig sein wird, ab lind zu 
auf ausländ ische Verhältnisse zu verweisen. 

H. 
Ehe Illan eine Berechnung der Rentabilität des Straßcnverkehrs gibt, wird Ill iln im 

klaren sei_ll müssen über d ie Grundsätze, die unter I . auseinltlldergesetzt wurdcn. Au 
erster Stelle kann gefragt wcrden, ob es billig ist, dllß überhaupt für die Benutzung von 
Verkehrswegen "on der Behörde eine Vergütung verlangt wi rd. Oder ob es wünschens
wert ist, daß die Verkeh rswege als Besitz der Gcmeinschaft zur Förderung der Wohl
fahrt unentgeltlich jedem zur Verfügung gest-ell t werden. Die letzte Frage ist wohl 
bejahend beantwortet, aber aus praktischen Gründen ist die sich aus diescr Antwort 
ergebende Konsequenz nirgends gezogen worden. Denn es ging um hohe Geldbeträge 
und - wenigstens zum Teil - um die Vermeidung unwirtschaftlichen Wettbewerbs. 
Im Vordergrunde muß also stehen, daß in allen Ländern theoretisch und praktisch die 
Erhebung von Vergütungen für die Straßenbenutzung in zustimmendem Si nne beant
wortet wu.n:le; die in der Vergangenheit vorhanden gewescnen Zölle und die noch be
stehenden bilden hierfür ein Beispiel. Als es noch keinen Motorverkehr von Bedeutung 
gab, erkannte kein geringerer als A d ° I f W a g n e r schon das Daseinsrecht von der· 
gleichen Vergütungen l . In diesem Zusammenhang ist es interessa nt zu sehen, wie man 
Ende 1899 in den Niederlanden beschloß, die Zölle auf den Reichsstraßen (und Reichs
kanälen) a bzuschaffen, ohne daß eine andere Abgabe an ihre Stelle t rat. Der Verkehr 
wurde entlastet, eine Stempelgebühr, die mit dcm Verkehr nicht.s zu tun hatte, mußte 
den EilUlII.hmeausfall ersetzen! 

Zweit.ens: wcnn man nach den allgemeinen Auffassungcn eine Vergütung für die 
Straßen benutzung fordert, ist es dann billig oder erwünscht, mit den jährlichen Anlage
und Verbeo.sscrungskosten diejenigen 1.U belasten, die jetzt die Straßen benutzen, oder 
ist es zu empfehlen, die in den Straßen festgelegten Kosten als Kapitalbesitz der Straßen
verwalter anzusehen, da auch die Nachkommen daraus ih ren Nutzen ziehen können, 
so daß es genügen wiirde, die Verbraucher eine Vergütung der Rente und Ablösung des 
in die Straßen gesteckten Kapitals au fbringen zu lassen, zuzüglich der Unterhaltungs
kosten 1 

F itr heide Stand punkte läßt sich etwas sagen. Die Frage wurde dann auch den 
Umständen nach verschieden beantwortet, was in der Praxis zum Ausdruck kam. Wurde 
z. B. ein kostspieliger Bau VOll Autostraßen in schnellem Tempo für nötig befunden, so 
daß der heutigen Generation zu schwere Lasten auferlegt wurden, wenn man sie jährlich 
für die angelegten Beträge aufkommen lassen wollte, dann wurde dem Bau von Straßen 

1 A d 0 I f \V a. g n c r: Finanzwissonaehaft., 2. Teil, 1890, 8. 129. 
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eine Kapitalrcchllung zugrunde gelegt I . Wo jedoch die Anlagearbeitcn in gemäBigtem 
Tempo stattfanden, da wurde als Fioanzicrullgstyp d ie jährliche Kostendeckung gewählt. 
Man vermied bei letzterem eine Verschiebung der Straßenschuld in die Zukunft, da d iese 
Schuld als von problematischem Wert angesehen wurde. Der schnelle Fortschritt der 
'1'cchnik der Motorfahrzeuge wie der des Straßcnbaus ließ eine 8traßcnfi nanzicrung auf 
lange Zeit Il.ls uncrwiinscht erscbeinen; die finanziellen Schwierigkeiten, in welche ehe· 
mals gut lohnende Eisenbahnen in folgc ihrl!r hoben K apitallasten durch d ie struk
turellell Änderungen im Verkehr geraten sind , mahnten in dieser H insicht zur Vorsicht. 
Aus diesem Grunde ist es zu erklären, daß man in den Niederlanden solange als mögl ich 
Rn der Idee festgehalten hat, jedenfalls für die Reichsstraßen, jährl ich d ie laufenden 
Ausgaben aus deli E innahmen 7.U bezablen und so wenig wie möglich 7.U Anleihen auf 
kur7.c oder lange Frist überr.ugehell. Sobald man in schnellerem Tempo bauen wollte, 
gab das Reich Barvorsehüsse, für die der Stra. ßen fond s Rente zahlte ulldden Charakter 
von Anleihen t rugen. Später (1935) , bei der Errichtung dcs Verk e hr sfon d s, 
wurdcn d ie dadurch entstandenen Schulden von diesem Fonds übernommen, während 
der eingeschlagene Weg von Rente tragenden Vorschüssen weiter begangen wurde. 
l lll Verkehrsfondsetat fiir das J ahr 1936 wurde ein gewisser Teil der Kosten auf die 
Kllpitalrecblluug geschrieben; seitdem ging mau damit weiter (für 1938 r. 5733 000 auf 
den gewöhnlichen Dienst, r. 20 000 000 au f die Kapitalrechnung2). Gegen diese }~inan
zierungsart wu rden VOll verschiedenen Seiten, u. a. vom ehemaligen Generalschatzmeister 
Dr. Dr. A. va nD 0 0 r n i n e k , ernsthafte Bedenken vorgebrncht 3. Auch die unteren 
Organe wie Provinzen, Gemeinden urs w. finanzierten den Straßenbau schon in viel 
früheren Zeiten aus Anleihen', wobei oft das eine durch Rentcnzahlung und -ablösllng 
entstandene Loch durch ein anderes gestopft wurde. Wie später lIoch gezeigt werden 
so ll, ist es dadnIch für einen Außenstehenden beinahe unmöglioh, sich selbst bei äußerster 
Anstrengung ein Bild zu machen VOll dem finanziellen Stand der Dinge bei den unteren 
Be hörden. 

Eine dritte Frage, d ie auftritt, is t. folge nde: Darf ein Tei l der gegenwärtigen und 
7.Ukünftigen Strnßenkosten, sogar wellll mßII das l>rinzip der vollstä ndigen Kostendeckung 
der Wege !~ nwelldet, auf die All g c m e i n he i t abgeschoben werden? U nd wenn ja, 
weloher Tc i l 1 

M. E. ist das erstere sicherl ich der ]"all. So wie die Kanäle nicht nUI zum Bedarf 
der Schiffahrt angelegt worden sind , sondern auch in vielen }~änen der Entwässerung 
und Bcwii8scrullg d ienen, so kann man unterstellen, daß die gewöhnlichen Straßen der 
Beförderung VOll bespannten und unbcspannten Fahrzeugen, Fußgängern und Rad
fah rern dienen, wellll auch gleichzeitig festgesteJlt werden muß, daß die Zahl deI Fahr-

• Für Deut8Chland wird die .Finan~ierung8art kurz und deutlich formu liert. in einem Bei· 
trag zn dor Drucksache !)4 der Internationalen Handelska.mmer: "StraBenverwaltung und 
-finanzierung in fünfzehn Ländern" (1937), verfnßt vom Genornlinspektor für dns deutsche 
StraßcllwCf!Cn, Dr. Tod t. BesondeN! deutlich ist die frühere FiImrizierwlgswei8C von Dr.-Ing. 
H. H.i e port beschrieben in der Broechiire: D i e F in a n 7.io r ung des deutsc h en 
S t r a ß e n bau 8 (Ausgabe der Intern. Handelskammer, 1930). 

, Der Gulden kanll hier und im folgenden umgerechnet werden in den Vorkriegswert von 
I,M [I.M. 'Ober die },'onds flCh rieb ich ausführlich ill ,,0 roß d 0 u t 8 C her Ve r k e hr" 
Heft 23/24. Jahrgang 1!J4.1 S. 630 H. Auch Abschnitt I V. 

~ D e E cono mist 1937, S. 774. 
4 1::S ist also auch darum nicht ga.nz richtig, W88 der fr ühere Generaldirektor des Wasser

baues, Dr.-Ing. J. R in ge r s, in der Druekaa.ebc 94 dor lntcmationalen Ha.ndelskammer 
.. Straße.nverwaltung und Fina.n~ierung in fünfzehn Ländern" (1937) flC hrieb: "Siebt man von 
den Zuachü8Ilen des aus Anlcihen gespeisten Arbcitsfonds ab, 80 sind in deli Niederlanden d i c 
Straßen bishor aussehlioßlie b mi tte l s Steuer n fillau7.iert worden" 
(8.92). 
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zeuge und F ußgänger im Laufe der J ahre bedeutend abgcnommen hat, während delll
gegenüber fü r dio an Zahl stark zugenommenen Radfahrer oftmals besondere Radfahr
wege angelegt werden mußten. Hieraus läßt sich erkennen, daß aus die 8 eIlIGrunde 
das alte Wegenetz fü r d ie Fußgänger usw. nicht sehr an Bedeutung gewonnen hat. Denkt 
man über d iese allgemeine Antwort etwas tiefer nach, dann ist es ei nleuchtend, dnß in 
dieser H insicht nicht alle öffentlichen Wege über einen Kamm geschoren werden d iirfen 
und daß ein Unterschied gemacht werden muß zwischen dCII für den nicht-motorisierteu 
Verkehr a n Bedeutung abnehmenden Landstraßen und den Stndts traßen , auf denen der 
Fußgänge:rverkehr usw. d urch das Anwachsen der Stad tbovölkerung somit einen sehr 
wichtigon Faktor darstellt. Ferner dienon d ie gewöhnlichen Straßen u. a. oft der Anlage 
von Licht- und Wasserleitungen, TelephonleitungeIl usw. , die mit dem Verkehr nichts 
zn tun haben. Man faßt al1 die erwähnten Aufwendungen gelegentlich zusammen unter 
dem Namen "community use" illld bringt d iese dann m. E. nach nicht zu Unrecht r.u 
Lasten der Gemeinschaft, nämlich des allgemeinen Steuerzahlers. Bei der Feststellung 
des Betrages, welcher Te i I der Allgemeinheit zur Last gelegt werden darf, muß man, 
wenn mall die Kosten des ausgesprochenen Motorverkehrs annähernd berechnen will , 
diese K osten fü r "community use" kennen. 

E ine vierte F rage ist , ob man bei der Berechnung der Kosten das Kapital in Rech
nung stellen darf - wenn dies einigermaßen gena.u zu berechnen wäre -, das in dem 
Augenblick in das Straßennetz gesteckt war, in dem ein neues Verkehrsmittel, das Auto, 
darauf scillen Einzug hielt 1 Hierauf hat ma ll in verschiedenem Sinne geantwortet. Ober 
das " E rbe aus der Vergangenheit" hat man sehr viel diskutiert. Am einfachsten hat es 
sich 1932 die englische Kommission-Salter gemacht, indem sie in dem übrigens r.u Rocht 
berühmten U e port of the c onforence on rai! and road t ran s port in 
Punkt 48 (S. 16) als feststehend annahm, daß hierfür ein gewisser Betrag in Rechnu ng 
gestell t werden müsse-"tbe legacy from t he llast"-ohno ihn jedoch zu berechnen und 
ihn einfach fallen zn Ilissen gegen "tbc community uso", wie d ies in den Punkten 38 bis 
ei nschl. 4'1 im gellllnnten Bericht umschrieben ist l . Diese Gleichstellung von zwei im 
Wesen vol!lkommen veIschiedenen Größen, ganz allein weil sio schwer zu berccbnen sind, 
entl>ehrt jeder redlichen Grundlage. Einfacher noch dachte der Ull terausschuß deI 
Nederlandsehe Centrale Commissio voor Advics eu ß ijstand voor het Verkeersfollds 
(Zentral-Komm ission zur Beratung lind Unterstützung des Verkehrsfonds, C. C. V.), 
worüber noch näher gesprochen werden muß , der 1938 einen Ver sla g 0 ver d e 
K 0 s t e n va n den W eg (BeIicht über die Straßenkosten)! herausgab. Hier wird 
niim lieh auf S. 21 dargelegt, daß d ie älteren Wege "ziemlich gut" waren und daß deren 
Benutzung in früherer Zeit denjenigen, die die Kosten nicht aufbringen konnten (!) nicht 
verweigert (!) werden konnte, so daß dio Behörde wohl verpflichtet war, diese Wege dem 
fast a llein vorkommenden örtlichen Verkehr unentgelt lich zur Verfügung zu stellen ( !) . 
Im Zusammenhang mit der Tat-sache, daß "d ie Verbesserung eines bestehenden Weges 
oft teurer ausfallen wird nls die Anlage eines neuen" , wird dann, ohne d iese Behauptung 
durch Zahlen zu belegen, gefolgert, daß man das ganze Erbe aus der Vergangenheit a ls 
Geldfaktor vernachlässigen dürfe. Die Unriehtigkeit d ieser Auffassung ergibt sich daraus 
daß gleich nach dem gewagten Schluß folgt: " Dies a lles beseitigt nicht, daß man s i e h 0 r 

1 .Bericht vom 29.7. 1932, vom Engliscben Verkehrsministerium (Ministry of Trall8porl) 
herausgegeben durcb His M a j e s t y' s Stationary Offioe, Lolldon: ' We ooll8ider that t bc total 
ooll8titution payabJe by all c13_ of moohllnieaUy IJropelied vebicles, wether ill the form of 
lioonce duty or petrol duty, should be oqulIl to the eurrent cxpendituro of tho roads, without !let 
addition or reducHon in respect of the abovo two items' - "legacy from the 111l.st" und 
"oorumunity usc". (S.17). 

I 's _ G r a. v e n h ag e: Allgemcine Landcsdruckertli, 1938. 
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vor h ö h e r e K 0 s t e n zu stehen gekommen wäre, weDU ma.n 1920 - das Anfangs
jahr der Berechnungen - ein vollständig neues Netz VOll primären, sekundären und 
tertiären Straßen hätte bauen müssen, das einen gleichen Umfang und eine gleiche Zweck
mäßigkeit hat, wie das, was jetzt angelegt wird unter Verwendung wenigstens eines 
Tei les der alten Straßen." Wenu diese letztere Behauptung wahr ist, dann hätt-e der 
genannte Unterausschuß wenigstens die mit dem Umbau zusammenhängenden !'lIehr
kosten in Rechnung stellen müssen, was er jedoch nicht getan hat. 

Auf ähnliche Schwierigkeiten, wie oben umschrieben, ist man überall gestoßen, 
wo man versuchte, sich ein Bild zu machen VOll dem Abzug, der für die allgemeine Be
nutzung der Straßen von den Gesamtkosten gemacht werden durfte, sowie von dem 
Preis, wofür die "alten" Straßen zu Lasten des Kraftverkehrs gebracht werden mußten. 
Dem ist es wahrscheinlich zuzuschreiben, daß in einer Schweizer Untersnchungvon beiden 
Begriffen keille Rede ist UJld einfach die Ausgaben für die Straßen neben die Einnahmen 
gestellt werden, um durch Abzug festzustellen, was das Straßennetz während einer be
stimmten Zeit dje Gemeinschaft gekostet hat t • Im folgenden soll festgestell t werden, 
ob - und wenn ja, inwiefern- in den Niederlanden obenstehende Begriffe berücksichtigt 
werden müssen. 

111. 
Wie schwierig es auch ist, Klarheit in dic Grundsätze und ZahJengruppierungen zu 

bekommen, so soU dics doch kein Grund sein, den besprochenen Teil der Frage der 
festen Kosten der Verkchrsbetriebe, hier insbesondere des Straßenverkehrs, auf sich 
beruhen zu lassen. Auf die eine oder andere Art wird man untersuchen und zur K lar
heit kommen müssen, welche gcldlichen Kosten der modcrne Straßenverkehr (durch das 
Auto) für die Gemeinschaft mit sich bringt, andererseits wclche in Geld auszudrückenden 
Vorteile dadurch den Behörden zugllte kommen. Eine andere Frage ist natürlich, ob 
d ie Behörden hierin nach eiuer ausgeglichenen Rechnung strcbcn müssen , mit anderen 
Worten: ob die verschiedenen Verkehrszweige unter Berücksichtigung der oben genannten 
zweiten und dritten Fragc ihre Kosten ganz werden decken müssen. Diese Frage soll 
jetzt noch !licht behandelt werden. Der übcrsichtlichkeit der Berechnungen zuliebe 
wird, wie schon in 1. im allgemeinen auseinandcrgesetzt wurde, eine Rechnung - ein 
Konto-Finto - aufgestellt in dem Sinne, daß vollständige Kostendeckung der Straßen 
stattfinden 8011. 

So hat die niederländische Regierung das Problem auch aufgefaßt, als der ehemalige 
Minister va n W a t er s t a a t (Minister für öffcntlichc Arbeiten) 1935 die Zentral
Kommission zur Beratlillg und Unterstützung des Verkehrsfonds (C. C. V.), VOll der 
oben gesprochen wurde, um ein Gutachten bat, ob dic damals bestehenden Abgaben 
die Kosten der Straßen deckten. Und so faßte die C. C. V. ihre Aufgabe auch auf, al~ 
sie am 21. Dezember 1935 einen Ausschuß einsetztc, der folgende zwei Fragen be
antworten sollte: 

1. Nach welcher Methode müssen die Straßenkosten berechnet werdcn ~ 
2. Genügen die heutigen Abgaben, um die nach der betreUenden Methode berechneten 

Kosten zu decken 1 

l"erncr wurde bei dcr Erteilullg des Auftrages noch angedeutet, daß der Ausschuß 
nichtdic Frage zu beantworten habe, ob cs nötig sei, daß die für die Straßen aufgewandten 
Kosten gedeckt würden. 

I nnerhalb dieses Ausschusses t raten von Anfang an zwei Strömungen auf, von 
dencn die ei n e, bewußt oder unbcwußt, die zweite Frage im voraus bejahend beant-

I Die öffentlichen Ausgaben für die Schweizer-Straßen 1931-1005, Heft83 der "Stati
stische Quellenwerke der Schweiz", Bcrn 1938. 
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worten w'ollte und darulll nach einer dazu führenden Berechnlillgsmethode suchte, 
während die an d er e sich bemühte, eine möglichst rationelle Methode anzugeben, um 
dann die Resultate der darauf aufgebauten Untersuchung näher zu prüfen. Es bedarf 
keiner Erörterung, daß die erste Methode, die die der größten Mehrheit war, zu allerlei 
Gedankerofehleru führen mußte, die auf das Endergebnis ihren vcrhäugnisvollen Einnuß 
geltend machten. Zur Bestätigung diescr Meinung - weiter nm die :Methode der Minder
heit, vert reten durch den Schreiber dieser Abhandlung, näher zu beleuchten - sei hier 
folgendes angcführt: 

Obwohl der Ausschuß meinte, daß unter Straßellkosten verstanden werden müsse 
"der Teil der Straßenkosten, die der Motorverkehr mit sich bringe" (S. 10 des Berichtes)
eine Thes,e, die allgemein unterschrieben wurde, weil sie ausging von dem Prinzip der 
vollen K ootendeckung -, wich er spätcr davon ab mit der Meinung, "daß keine ein7.ige 
Betriebsform oder Erholungsart (1) vCCllünftigcrweise verlangen kann, daß ihre Abgaben 
im ganzen verwandt oder abgcwogen werden für bzw. gegen die Kosten der Maßnahmen 
der Behörden, die in ihrem ausschließlichen und besonderen Interesse getroffen werden." 
Auf Grund d ieses Gedankenganges, der im Widerspruch stand zu dem oben gcnannten 
allgemeinen Grundsatz der vollen Kostendeckung, wurdcn die Ausgaben für den Motor
verkehr in zwei Gruppen gcteilt: 1. die Ausgaben, d ic die Behörden für den Motor
verkehr machten in dem Maße, wie sie es im allgemeinen unter gleichartigen Umständen 
auch für andere Betriebsarten und Erholungsarten (1) taten, und 2. die Kosten, die 
darüber hjnaus gingen (S. 12). Es wird jedem Vorurteilslosen klar sein, daß die "gleich
artigen Umstände" bei anderen Betriebsformen usw. yon 0- 100 vH auseinanderlaufen, 
so daß, W{lnn dazu noch der schwebende Begriff " im a llgemeinen" angewandt wird, jeder 
feste Maßstab wcgfällt und die Berechnungen, die darauf basiert sind, jeden Wertes ent
behren. Die gemachten Fehler werden noch vergrößert dadurch, daß auch die Erträge 
der auf dem Motorverkehr lastenden Abgaben geteilt werden in " normale" und "be
sondere" Abgaben, wobei unter dem letzteren Begriff derjenige Teil dcr Abgaben ge
bracht wurde, der hinausging über die Beträge, die "im al!gcmeinen und in ähnlichen 
Fällen von anderen Formen von Betrieb \Ind Erholung (1) erhoben wurden". Beide 
Grundsätze, sowohl die für die Ausgaben als für die Einnahmen des Verkchrs, sollen hier
nach unter V und VI noch näher spezifi7.iert werden . 

Wenn diese "Allgemeinheiten" und "ähnliche :Fälle" bei Einnahmcn und Ausgaben 
im Zusammenhang mitcinander stünden, könnte vielleicht noch cin logischer Schluß 
gezogen werden. Da dieser Zusammenhang jedoch gänzlich fehlte und dies Zli vollständig 
willkürlichen Abzugsprozentsätzen der Lasten wie der Einnahmen führte, beruhte der 
ganze Bericht auf einem der sonderbarsten, unlogischsten Gedankenfehler, die in der 
verkehrsw'issenschaftliehcn Weltliteratur vorkommen, und es wluden die Schlüsse, wie 
näher gel~eigt werden soll, auch volIständig falsch gezogen. 

Das Ergebnis, 7.U dem der Ausschuß kam, nämlich daß die besonderen Einnahmen 
die besonderen Ausgaben um etliche Millioncn überschritten, kann darum nicht über
nommen werden. Dicses Urteil will ich noch näher beleuchten, aber schon hier möchte 
ich die Untauglichkeit der Met h 0 d e des Ausschusses kennzeichnen . Vergebens habe 
ich damals als Mitglicd des Ausschusses darauf sowie auf andere hier vorläufig wcniger 
zur Diskussion stehende Gedankenfehler hingcwiesen. Icb stellte dem eine andere Auf
fassung gegenüber, die ich im folgendcn als B e r e c h nun g sm e t h 0 d e näher 
entwickcln werde. 

Wen.n man festhält am Grundsatz des Ausschusses - der jedoch, wie erwä hnt, 
später vom Ausschuß fallen gelassen wurde - daß unter den von dem Minister va II 
\V a te r s t a a t erfragten Straßenkosten der Teil der Gesamtkosten verstanden wer
dcn muß, der aus dem Motorverkehr entsteht, so muß bei einer Berechnung bekannt 
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sein: a) der Gesamtbetrag der Straßenkosten, b) der Betrag der Straßenkosten, der dem 
lHotorverkehr 11 i c h t zuzuschreiben ist. Der Unterschied zwischen a und b ist dann 
der in der obengenannten ministeriellen I<'ragestellung gesuchte Betrag. (Ooor eine 
gewisse Indexziffer, die bei b) in Ansatz gebracht werden muß, sollIloch näher gesprochen 
werden.) 

Der Betrag unter a) muß aus den Rechnungen der Organe zu fiuden sein, die die 
Straßenverwaltung ausiiben; der unter b) wird schwieriger zu linden sein. Man kanll den 
Betrag b) jedoch ungefähr berechnen, wenn man feststellt, was in einem bestimmten 
Jahre, als der Motorverkehr noch keinen nennenswerten EinHuß auf die Straßenkosten 
ausübte, ausgegeben wurde. 

Auf diese Art erhält man die Gesamtstraßenk08ten für einen IJestimmteu Zeitraum 
ais solchen nahm der Ausschuß der C. C. V. die J ahre von 1920 bis einschließlich 
1935 an, also eine 16 jährige Periode -, vermindert mn die Gesamtausgaben in derselben 
Zeitspanne. die nie h t mit dem ?!lotorverkehr zusammenhängen, und die ich die An
laugsausgaben, die "initialen" Ausgaben. nennen möchte. 

Erhält man auf diese Art d ie g a 11 7. e n , auf dem modernen Straßenverkehr lasten
den Aus gab c n , dann muß man der Billigkeit halber auf die andere Seite der auh.u
machenden Uechlluug die g e s am t e n aus dem Motorverkehr in d ie öffentlichen Kassen 
fließenden Ei 11 1\ a h III C Jl zugu.llstell des Motorverkehrs stellen, d. h. nicht allein die 
Erträge, die der Geset7.geber als Zwecksteuer anwies, um daraus die Kosten der Straßen 
zum Teil 7.U bestreiten, sondern a 11 e Abgaben, ohne irgendeinen Abzug ungewisser 
Prozentsätze; natür!icll keineswegs die Einnahmen aus Zwecksteuern, die mit dem 
Motorverkehr nichts zu tun haben, wie z. B. die Fahrradsteuer. All e n A tI 11 gab e n 11. 

minusb mü sse n der Billigkeit wegen a ll e Einnahmen mit ihrem 
volle 11 Betrag gege n ü be r geste I1 t we rd e n. Es wird hier nähcr an
gegeben werden, welche diese Einuahmen sind. Bezeichnet mall a- b mit A und die 
totalen Einnahmen mit B, dann wird A- B schließlich den Betrag bilden, der positiv 
oder negativ ausfallend, deli Oberschuß oder den }'ehlbetrag des Motorverkehrs darstellt. 

Für dieses straffe, konsequente Prinzip, das wohl die Methode Reitslllil genannt 
wurde, obwohl es im wesentlichen nichts anderes war als die Durchführung des l'rinzips 
der vollen Kostelldeckung, habe ich jedoch innerhalb des Ausschusses keinen Anhang 
finden können. Es kommt also nicht zum Ausdruck in dem Be r ich t, der 1938 im 
Druck erschien, nachdem ich aus Gesundheitsgründen aus dem Ausschuß ausgetreten 
war, für den ich also keinerlei Verantwortung trage. Wohl aber entwickelte ich meinen 
Standpunkt in der Zeitschrift " Oe Opbouw"l (Der Aufbau). Auf diese Betrachtung 
folgte keine einzige sachliche Widerlegung von der Seite der Gegner; ebensowellig geschah 
d ies in den Sitzungen des Ausschusses. An sich ist dies kein Be"'eis der Richt igkeit 
meines Standllllnktes. Wohl ist es ei n Hinweis, daß die von mir entwickelten Ideen doch 
nicht so einfaeb 7.U widerlegen waren. Bevor ich zur Besprechung zunächst der Kosten 
(Abschnitt V), dann der Ertrüge (Abschnitt VI) der von mir propagierten Methode übcr
gehe, sei gesagt, daß derspütere sogenannte 0 n t a r i a - R e p 0 r t vom De7.ßmber 1938 
denselben Gedankengang enthült, insofern, a ls dem Motorverkehr a lle Straßenk08ten in 
Rechnung gestellt werden (vermindert mn 3 Dollar je Einwohner), welche zu Lasten der 

I 1m Januar. und Ifobruar·Heft. 1938; der Artikel hieß "Beginsclen van Wegenfinanoiering 
in Ncderlnnd" (Finnnzierungagrundlap;en für den Straßenbau in den Niederlandcn) (S. 287 ff. 
und 331 Cf.). Er wurde dureh "Do Hijwielbcla.sting als bcstemmingsbeffing voor hct motor
\'erkoor" (Die Radfnhrsteuer als Zweckateuer für den Mowrverkehr) (Junibeft. 1938) und ,,1}0 
bcnzinobclastingen als algcmeene fiaca le beffing en als bestemmings.heffing voor hot autoycrkeer 
(Die ßenzinateuer als allgemeine fiskalische Steuer und als Zweckstcucr für den Motorverkehr) 
(Oktober HI38) fortgeeotzt.. 
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allgemeinen Besteuerung gehen als Vergütung für die "social necessity value", die mit 
der "commnnity use" des frühe r erwähnten englischen S alt e r - R e p 0 r t 1.11 ver
gleichen ist. 

Weiterhin sei noch hingewiescn auf den sogenannten " Basic Period Plan", der von 
Prof. B ce ed, lngenieurC l i f f ord 0 Id e r und Prof. W. S.D 0 w 11 a im Januar 1939 
entwickelt wurde l ulld der im großen und ganzen ühcreinstimmt mit der vom Verfasser 
dieses Aufsatzes einige J ahre früher verteidigten Methode. B r e e d , 0 I de r ulld 
D 0 w n s rechnen den Betrag, der 1921 und früher in Wegen und Straßen festgelegt war, 
als " the sodal or community requirement", was mit dem Begriff der "commllnity usc" 
große übereinstimmung zeigt. (Siehe Fußnote 2 des VII. Abschnittes.) 

IV. 
Um eine Einsicht in die Verwaltu ng ulld~' i nanzierung der niederländischen Straßen 

zu bekommen, ist es notwendig, über die Periode 1920 bis einschi. 1935, die zuerst 
uetrachtet werden soll2, eine ganz kurze übersicht tU geben. 

Wie in Dcutschland früher die Verwaltung bei dell Ländcrn, deli Provinzen. den 
Kreisen und den Gemeinden lag, war sie in den Niederlanden dem Reich, deli Provinzen 
und den Gemeinden übertragen, !HLßerdem in einigen ·Fällen den Wassergenossenschaften, 
Vereinigu ngen und Privatpersonen. 

Zu Bcginn die~es J ahrhunderts erhielten diese Körperschaften ihre Einnahmen 
zur Bestreitung der betreffenden geringen Ausgaben hauptsüchlich aW! den Straßenzöllen. 
Für die He i ch s s t r a ß e 11 wurden diese Zölle 1900 (zugleich mit denen auf den 
Reichskanälen) abgeschafft. Von dem Zeitpunkt an wunlen die Reichsstraßen also den 
Benutzern. ohne Entgelt l.ur Verfiigung gestell t. Ein wichtiger Beweggrund für diese 
Maßnahm,~ war der Umstand, daß d ie J<:rhebungskosten der Zollgelder einen bedeutenden 
Teil des E:rtrages verschlangen und daß die Zölle Verkehrshemmnisse darstellten. Ab 
Anfang 19{){) bezahlte die Reichskall8e also alle Ausgaben für Anlage, Verbesserung und 
Unterhaltung der Reicbsstraßell. Die A n l ag e und die Ver b e s s e run g kosteten 
1901 nur noch f1. 88000, um langsam zu sinken auf f1. 33500 in 1905 und später wieder 
etwas zu steigen. Von 1909 bis einschließ lich 1917 beliefen sich die Kosten auf fl . 798 000; 
in dieser Zeit trat 19 15 plöt7.l ich eine Zahl von f1. 1 338000 auf. In den Jahren 19 18 
und 1919 bewegte sich die Ausgabenziffer um den Betrag von rund fl. 800 000. Die 
U n t e r h a i tun g s k 0 s te n erhöhten sich in den Jahren 1908 bis eillsehließlich 
1918 langsam von fl. 609500 auf fl. 889000, um dann 1919 unter dem Druck der stets 
stärkeren Klagen des Motorfahrers (und wegen der höheren I\laterialkosten) auf n. 1582000 
zu steigen. Die Ausgabe n VOll 1920--1935, getrennt nach Anlage und VerbeS!iCrung 
einerseits und Unterhaltung andererseits, sind in einer Tabelle in Abschni tt V 7. lIsammen
gestell t. 

Es ist. nicht 1.11 verwundern , daß die oben genannten älteren Zahlen uns jetzt lächer
lich klein vorkommen , obwohl sie ohne den l\:lotorverkehr mehr als genügend gewesen 
wären, um ein den Ansprücllen entsprechendes, in ausgezeichnetem Zustand gchaltenes 
Straßenne.tz 7.11 schaffen lind 7.U unterhalten. 1920 war dies jedoch schon ga nz anders 
geworden. Mit Recht wies die Autowelt fortwührend au( die Schwierigkeiten hin, die 
sie beim V·erkebr empfand. Der Verein " Het Nederlandsche Wegencongres" machte sich 
zum Dolmetscher der K lüger, wobei er gleichzeitig den Weg angab, der beschritten wer
den mußte, um zu besseren Zuständen zu gelangen. Die Regierung schloß sich in der 

I Hi ghway Cost.e: A 8tudy of Highway C06ta and Motor Vehicle Paymellt6 in the 
Unitcd States. 30. I. 1939. 

: Ober das Wichtigste der Regelung naeh dem Jahre 1935 soll hiernach und in Abschnitt 
VII berichtet. werden. 
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Hauptsache den Vorschlägen des genannten Vereins an. Das Jahr 1926 brachte einen 
Wendepunkt. in der Geschichte der Straßcllpolitik, weil in diesem Jahr der 80g. "Straßcn
fonds" eingerichtet \\'urde, aus dessen Einnahmen nach dem aufgestellten Rcichsstraßcll
plan 1926 die Kosten der R eichsstraßcll, d. h. der sog. primären Wege (rund 3000 km) 
und zum T c i I die der Provinzen (sekundäre Wege, rund 4000 km) bestritten werden 
sollten. Den Gemcillden wurde nur eine kleine Summe zugewiesen für die Straßenteile. 
die einen Teil der Durchgangsstraßen bilden sollten (sog. "Traversen"). Den Provinzcn 
wurden anfänglich 30 vB, seit 193235 vB (und seit 1937 40 vH) der Erträge aus dem 
Straßenfonds (seit 1935 " Verkehrsfonds") zugewiesen; diese Beträge wurden nach einer 
verwickelten Formel auf die 11 Provinzen verteilt. 

Die Einnahmen des Straßenlonds bestanden ursprünglich aus einem " Reichs
beitrag", der in den Jab.ren 1927 bis einschließlich 1935 fl. 2872000, fl. 5274000, 
fl. 5 089 ()()(), fl. 5 ()()() ()()(), fl.4 000 ()()(), fl.' ()()() ()()(), fl. 1 750 ()()(), fl. 600 ()()(), fl. 600 ()()() 
betrug; bei der Eillrichtung des Verkehrsfonds 1935 fielen diese Beiträge fort. 

Ferner sind a ls Einnahmcn anzuführen die Erträge aus I. der sog. "Strnßensteucr", 
dic die Motorfahrzeuge nach dem Gewicht belastete, und 2. der ,,"Fahrradsteuer", die 
hierdurch zur Zwecksteuer gestempelt wurde. Dic Erträge der beiden Steuern wurden 
ursprünglich auf je fl, 6000000 berechnet. Langsam wucbsen diesc Erträge an durch 
die Zunahme des 1\fotorverkehrs und der Fahrräder. 1934 waren diese Einnahmen 
auf fl. 15000000 bzw. fl. 7500000 gesticgcn. 

Fcrner wurden noch verzinsliche Vorschüsse aus der Reichsknssc dcm Strnßenfonds 
zugewicsen, um schneller arbeiten zu können. Diese Vorschüsse bildeten einen Schulden
posten in der Rechnung und waren später zurückzuzahlen. 

Der Wunsch, den Verkehr mehr als eine Einheit zu betrachten, führte 1935 zur 
Aufhebung des Straßenfonds und zur Schaffung eines Ver k ehr s fon d s (Gesetz 
vom 6.10. 1934). Auf dessen Debet.seite kam der Reichsbeitrag nicht mehr vor. Die 
Einnahmen fi.ir das Kapitel "Straßen" dieses Verkehrsfonds bestanden aus den Er
trägen der "Motorfahrzeugsteuer", die die "Straßensteuer" ersetzte, und der " Fahrrad
steuer" l. In den Jahren 193,1 und später wurden beidc Fonds noch gespeist aus Bei
trägen des sog. " Werkfonds" (Arbeitsfonds), der zur Bekämpfuug der Arbeitslosigkeit. 
eiIlgeführt war und der seine Einnahmen aus Anleihen enthielt. Die Schuld des Straßen
fonds, die durch die Reichsvorschüsse entstanden war (fl. 13547000 für Brücken
bauten), wurde vom Verkehrsfonds übernommen. Bei der Einführung des Verkehrs
fonds wurde festgestellt, daß ein gewisser Minimumbetrag, der aus der bedeutend er
höhten Motorfahrzeugsteuer herrührte, eigens für die Straßenverbesserung bestimmt sei 
und nicht dienen solle zum Ausgleich von Fehlbeträgen bei anderen Verkehrszweigeil. 

Aus Vorstehelldem wird ersichtlich, daß der Straßeufonds und (später) der Ver
kehrsfonds nicht einmal ein annäherndes Bild von dem Betrag gebell, der für das nieder
lälldische Straßennetz verwandt wurde ulld wird. I n den Rechnungen der gelltmntcn 
}l~ollds sind nur die Einnahmen des Re ich e s einbegriffen, und was die Ausgaben 
betrifft, die des Reiches und te i I w eis e die der Provillzcn. Der Ausgaooposten dient 
a lso nur zur Verbesserung und zum U nterhalt der primären Straßen und eines Tei les der 
sekundären Straßen. 

Außer der obengellanntcn "Straßensteuer", später "Motorfahrzeugsteuer", wurde 
k e i 11 ein z i ger Ertrag, der aus dem Motorverkehr stammte, in den Straßen- bzw. 
Verkehrsfonds eingezahlt, Die BenzillSteuer u. a. kam ausschließlich den allgemeinen 

1 Ein Versuch, dicsen EilUlRhmepoetcn durch Erhöhung der }'ahrrndstcuer von f1. 2,50 
auffl. 3, - pro }'ahrrad zu steigern, scheiterte am Widerstand der Zweiten Kammer der General. 
Stat.e.n. (Diea bcdeutcle eino klcinero jährliche Eirwahme von n. 1 400 000 auf die die Regierung 
gorechnet. haUe.) 

Das Rcll~bilitä.taprinzip im Verkehr /1.18 Fa.ktor in der Koordinationsfroge. 77 

Landcsmitt.eln zugute. Hieraus ersieht man, daß der Straßenfonds ebeus?wellig. wie der 
Verkehrsfonds eine Ubersicht der Einnab.men aus dem Straßenverkehr gibt. Diese Un
vollständigkeit tritt noch schärfer ins Licht dadurch, daß die Verpflichtung der Unter
haltungspflichtigen zur Kostentragullg für rd. 18000 km sog. tertiärer Straße bestehen 
blieb (ein kleiner Teil der Kosten wurde vom Motorverkehr in Form von Zöllen getragen); 
die Stadtgemeinden wa.ren wie vordem für die Aufbringung der Kosten von Straßen, 
Plätzen, Brücken fast ganz auf eigene Mittel angewiesen. . 

Oben wurde schon angedeutet, daß die Provinzen im Anfang im allgemeinen für 
die sekundären Straßen sorgen mußten. Ihre Ausgaben gingen im .Laufe der Jahre 
gewaltig in die Böhe, während die Netto-Einnahmen aus den Zöllen meht en.tspre~h~.lId 
stiegen. Auch später wurde illilen noch nicht genügend geholfen durch die Beitrage 
aus dem Straßen- bzw. Verkehrsfonds. Sie hatten in einigen FälleIl jedoch schon vor 
1926 selbst nach Mitteln gesucht, um sich selbst zu helfen; seit dem Inkraftt.r~ten ~~s 
Straßenfonds waren sie hierzu um BO mehr genötigt, als durch das Gesetz gleichzeitig 
die provinzialen Straßenzölle beseitigt wurden und deren ziem lich geringer Netto-
Ertrag amdiel. . . 

Auf 8",lIe pro v i n z i 0. I e n Hegelungell kann ich nicht ausfiihrhch elUgehell. 
Ganz kut2: sollcn sie nachfolgend besprochen werden. . . 

I n de:r Provinz G r 0 n i II ge n wurde 1921 eine provinziale Wegegeldsteu~r eill
geführt, durch die auch ~cr Kra.ft,,:agell getroffen wurde; l etzt-er~s dau~rtc. biS zum 
l. Mai 1927. 1923 wurde em provlUzlaler Straßenplan aufgestellt; die PrOVlllZlalstraßell 
mit einer Länge von 300 km sollten in 12 Jahren aus den Erträgen der Wegeg;ldabgabell, 
ergänzt durch allgemeine provillziale Mittel, verbessert werden. Als das RCichsstraßen
steuergeset z 1926 in Kraft trat, wurde ein provinzialer Straßenplan 1927 entworfen, 
demzufolge 361 km der bestehenden Straßen verbessert und 3 km lieue Straßen an
gelegt werden sollten. Nach dem provinzialen Straßenplan 1932 wareIl rd. 314 km 
Straßen zur Verbesserung vorgesehen. . 

Von den nach dem Straßeliplan 1927 auszubessernden Straßen waren 1.4 1 km ~I 
anderen Stellen als bei der Provinz in Verwaltung und Unterhaltung. Die PrOVinz 
übernahm diese Straßell nicht, zahlte den Unterhaltspflichtigen aber eine Summe aus, 
die sie durch die Beiträge aus dem Reichsstraßenfonds bekommen hatt~ . . 

Die Straßenverwalter nahmen, um die Kosten zu decken, oft Anleihen auf, die 
eine Umlaufzeit von 15 Jahren hatten und 1935 einen Betrag von fl. 2802000 aus
machten. 

Die Provinz Fr i e s 13 n d hatte nur einige lieue Straßen selbst in Verwaltung. 
Sie gab jedoch seit 1911 den eigentlichen Verwaltern Zuschüsse für die Anlage und 
VerbreiterUllg von Straßen bis zu einem Maximum von 1/3 (später 1/4) .der !<-oste~) für 
Verbreiterung. Au f dem provinzialen Straßenplan von 1927 komme~ keme Clgent.hchen 
Provinzialstraßen vor; er tunfaßt die Verbesserung der Straßen, dIe VOI~ Gemelllden, 
Wassergenossenschaften und anderen verwaltet und unterhalten wur.den. Dieser Straßen
plan 1927 betraf die Verbesserung VOll rd. 425 km Straßen und dl~ Anlage ~OI) 12 km 
neuer Straßen. Die KosteIl wurden auf fl. 13 700 000 geschätzt, d Ie zu 60 vH aus den 
Einnahmen des Reichsstraßeufonds, zu 20 vB aus den VOll den Provinzen beschafften 
Mitteln uud zu 20 vB a.us denen der Verwalter, die in der Regel hierfür Anleihen au f
nahmen (1935 auf insgesamt H. 6311000 gestiegen), bestritten werd~ll s?"tell. Für 
Unterhaltung wurden in den J ahren 1927-1935 an die Unterhaltspfhchtlgen durch
schnittlich fl. 120000 ausbezahlt. Der Plan lief über 18 J ahre. Fahrradwege wurden 
aus Sparsamkeit nicht angelegt. Durch die Provinz selbst wurde für Straßenanlage keille 
Anleihe aufgenommen. . 

Die Provinz D r en te führte selbst die Verbesserung der den Verwaltern zuge Wle-
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senen Straßen durch; die Unterhaltung überließ sie den Verwaltern; nach festzuste llenden 
Normen wurden für letztere die Mittel aus den aus dem Reichsstraßenfonds stammenden 
Summen zur Verfügung gestellt. Die Provinz hat keine Anleihen für Straßenzwecke auf
g~ll~mlllc~. S.ie erhielt aus dem StraßeufolIds (später Verkehrsfonds) in der Zeit von 1925 
bis clllschheßhch 1935 fl. 2 525 000, von denen (I. 2 005 000 für Verbesserung VOll 177 km 
Straßen und fl. 2248 17 für Unterhaltung ausgegeben wurden. 1942 soUte der Straßen
plan fertig sein ; danach wollte lIlall zur Anlage von Fahr radwegclI übergchau . 

Die Provinz 0 ver i j se i beseitigte schon 1906 ihre eigenen Straßenzölle und wa r 
so energisch, berei~ in diesem Jahre einen provinzialen Straßenplall zu schaffen, der die 
Verbe~erung von 135 km provinzialer Wege umfaßte, außerdem die Anlage von 182 km 
und die übernahme von 485 km befestigter und 198 km Sandwege, die von Gemeinden 
und anderen verwaltet wurden. Provinz und Gemeinden soll ten jeder zu 50 vH zu den 
Kosten der übernommenen Straßen beitragen (später wurde dieser Prozentsatz etwas 
geändert). 1914 betrug die Länge des provinzialen Netzes 676 km, 1921: 860 km und 
1926 : 876 km. I n diesem Jahre betrugen die Ausgaben fl. 657 227 für Unterhalt-skosten 
von denen fl. 106 946 für die eigentlichen ProvinzialstraßeIl verwandt wurden ' die 
Gemeindebeträge für die übernommenen Straßen betrugen fJ. 275 143. Die U~ter
haltllngskosten waren von 1906 an, als sie fl. 160,- je km betrugen, auf f1. 190,- je km 
1914- lIud fl. 750,- 1926 gestiegen. 

Ein provinzialer Straßenplan , der nach den Grundsätzen des Reichsstraßensteuer
gesetzes J926 aufg.estellt \~ar: konnte erst 1931 die Zustimmung der Regierung erhalten. 
1929 war 8chon ein provlDzlaler Straßen fonds gegründet worden, in dem jährlich die 
Auszah lungen aus dem Reichsstraßenfonds, eine Summe aus dcn allgemeinen Mitteln 
und die Beiträge der Gemeinden für übertragene Straßen gezahlt wurden. Nur in 00-
schriink~em Maße so:lIten Anleihen aufgenommen werden; Zins und Ti lgung sollten aus 
dem Beitrag des Reichsstraßenfonds aufgebracht werden. Ferner wurde eine Regelung 
fiir Unterhaltung und Modernisierung von einigen, nicht in dem provinzialen Straßen plan 
enthaltenen Straßen getroffen. 

Die Provinz Gel der I a n d begnügte sicb vor 1924- mit der Gewä.hrung von Zu
schüssen für Verbesserungen an die Straßenverwalter, denen die ganze Unterhaltung 
o~lag . 1 9~5 wurde für 340 ~m Str~ßell auch noch ein Beitrag für Unterhaltung bis zu 
elllem Drittel der Kosten biS zu elllcm Maximum von fl . 80000 gewä hrt. 

1927. kalI~ ein provinzialer Straßenplan zustande, demzufolge 483 km zu Lasten 
der Provlllz gmgen (der Rest , 530 km, wurde auf den R e i c h s straßenplan gebracht); 
ferner wurde eine Verteilung der Reicbsstraßenfondsauszahlung vorgenommen. 1929 
wurde da ra~(hin ein provinzialer Strnßenfonds eingerichtet, in dem die Reichsbeiträge 
aus dem Reichsstraßenfonds und (I . 350000 aus den provinzialen Mitteln eingezahlt wur
den. Ein ergänzender interlokaler Straßenplan kam zustande (Länge der Straßen 
138 km , die auf dem provinzia len Straßenplan nicht vorkamen) mit dazu gehörender 
Zuschußregelung fü r Straßen und :E'ahrradwege. 1930 wurde die Länge der dartlIlter 
fa llc.nden Straßen auf 315 km erweitert. Später kamen wiederholt Abänderungen zu
stande, sowohl bezüglich der Liinge wie der provinzialen Zusehüsac, die z. B. 1930 
f1. 350000 und 1934 fl. ]00000 betrugen. 

Die Provinz U t r e c h t gab an die nachgeordneten Straßenverwalter bis 1921 
Zuschüsse. 1921 wurde ein provinzialer Straßenplan festgelegt. der davon ausging, daß 
das Reich zu einem Drittel die Kosten tragen müsse; aber die Regierung war damit 
nicht einverstanden. Bei der Einführung des Reicbsstraßensteuergesetzes (1926) wurde 
ein neuer provinzialer Straßenplan (1927) festgelegt, der die Verbesserung von 206 km 
bestehenden und die Anlage VOll 8 km neuen Straßen umfaßte. Die Kosten sollten 
f1. 8000000 betragen und über zwei Perioden VOll je 6 J ahren verteilt werden. Die 
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Unterhaltungskosten sollten aus dem Beitrag des Reicbsstraßenfonds bestritten werden. 
Die nötigen lI1ittel wurden aus einer 5 vH-Anleihe mit einer Umlaufzeit VOll 25 Jahren 
beschafft. 1931 wurde ein Ileuer Straßenplan. der sich über eine Strnßenlänge VOll 

198 km er:st recktc, festgelegt. Gleichzeitig wurde der Beitrag aus dem Reicbsstraßen· 
fonds zum Teil auf d ie Unterhaltspflichtigen der auf der Straßenliste vorkommenden 
Straßen vllrteilt. Wichtig ist, daß ferncr beschlossen wllrde, einen Beitrag fi.ir Verbesse
rung und Unterhalt der bedeutendsten te r t i ä r eil Straßen, und zwar bis 7.ur Hälfte 
der Unterhaltungskosten (schätzungsweise 500 fl. im Jahr), 1.11 gewähren. Hierfü r kamen 
175 km in Betracht. 

Die Provinz N 0 r d - H 0 II a n d begann schon im Jahre ]923 mit der Einführung 
eines Straßenplallcs sowie eines provinzialen Straßc.nfonds, der die Straßen umfaßtc, 
die von 1925 ab verbessert wurden. Die Gesamtkostcn wurden fl 22000000 geschätzt, 
von denen man f1. ]4 000 000 aus einer 5 vH-Anleihe mit einer Umlaufzeit VOll 40 Jahren 
erhalten wollte, die in 15 aufeinanderfolgenden Jahren (meist je fl. 950 000) untergebracht 
werden soUten. Die Kosten für die Befestigung von f1. 8 000 000 sollten aus den ordent
lichen Mitteln bezahlt werden. In den provinzialen Straßen fonds, aus dem auch Rente 
und Tilgu'ng zu zahlen war, sollten aus den ordentlichen provinzialen Mitteili jährlich 
fl. 750 000 geza hlt werden. 

Nach dem Zustandekommen des Reichsstraßensteuergesetzes "om Dezember 1926 
lIlußte ein neuer provinzialer Straßenplan aufgestellt werden, der 513 km umfaßte; ein 
abgeänderter Plan erstreckte sich über 539 km. Außerdem wurde ein sog. Verwaltungs
plan aufgestell t , der sich auf die in Unterhaltung und Verwaltung zu nehmenden 310 km 
primären traßcn bezog, wie es in der Hauptsache schon in dem Straßenplall von 1925 
vorgesehell war. Die Einzahlungen in den provinzialen Straßenfonds wurden 1927 um 
H. 1000 000 erhöht, 1930 um 0. 2 000 000, während der jährliche Beitrag von fl. 650 000 
auf f1. 1 000 000 gebracht wurde, dader KostenalUlchlag von fl. 22000000 mit f1. 14250000 
überschritten werden mußte. 1933 mußte man die Zahlung aus den ordentlichen Mitteln 
auf f1. 500 000 kürzen; 1934 entfiel sie sogar ganz wegen der finanziellen Notlage. 

Der Zuschuß aus dem Reichsverkehrsfonds wurde unter die Unterhaltspflichtigen 
verteilt, die einen gewissen Betrag für Unterhalt (n. 400-600 pro km) verwenden soll ten. 
DerUbersllhuß der Reichsstraßenfondszuschüsse wurde in den provinzialen Straßenfonds 
eingezahlt. 

1931 wurde ein "Ergänzender Straßenplan" eingeführt , wodurch es möglich wu rde, 
an Unterhaltspflichtige eine finanzielle Unterstützung für die nicht in dem provinzialen 
Straßenplan vorgesehenen Straßen zu gewähren (also auch für wichtige tertiäre Wege). 
Bei der F~stlegung des Reichsstraßenplanes 1932 wurde ein neuer provinzialer Straßen
plan aufgestellt und wurden Änderungen im " Verwaltungsplan" und dem "Ergänzendeu 
Straßenplnn" vorgenommen. Die Straßen, die verbessert werden sollten, hatten eiDe 
Länge VOlt 446 km, die Straßen, die Deu angelegt werden sollten, von 132 km; der " Ver
waltullgsplall" mufaßte 345 km primäre, der "Ergänzende Straßellplan" 49,1 km sekun
däre und ter tiü re Straßen. Diese Zahlcn wurden später dauernd abgeändert. Der Grund
satz blieb bestehen, daß die Ausgaben aus einem provinzialen Straßenfonds bestritten 
wurden, der durch AllleiheD, die Beiträge aus dem Reichsstraßenfonds und die Ein7.a.h
lungen amI den ordentlichen Mitteln gespeist wurde, während die Unterhaltspflichtigen 
weiter für die Unterhaltung sorgten und, wenn nötig, durch Zuschüsse bei übers~hreituDg 
von festgestellten Beiträgen unterstützt wurden. 

Die Provinz S ii d - H 0 II a n d begann 1907 mit der kostspieligen Straßenverbesse
rung in dem weichen Boden und setzte sie Ilach 1915 unter großen Scbwierigkeiten fort. 
Während der letzte Plan VOll 1915 die übernahme und VerbesseruDg von 330 km Straßen, 
die fl. 11 000 000 kosten sollten, umfaßte, beschränkte Illall sich 1922 nuf 133 km. Die 
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Kosten für die V c r bell 11 e run g diescs reduzierten Netzes Bollten während der Aus
führu ngs{rist n. 3 169000 betragen . Die unterhaltspflichtigen V~nvaltungcn sollten 
hiervon lOvH beitragen. Die Un terhaltung s ko ste n ~mgcll z~ öOvH zu 
Lasten der Lokalbehörden. Für die Straßenverbesserung wurde eme AnlClhe zu 6 vB 
aufgenommen, deren Umlaufzeit 40 J ahre betrug. 

Nach dem Zustandekommen des Reichsstraßensteuergcsetzcs im Jahre 1926 wurde 
ein neuer provinzialer Straßenplan, der 441,5 km ulllfaßte, aufge8teJl~. Verschiedene 
Straßen wurden VOll den bisherigen Verwaltern übernommen. Der Beitrag von 10 v~ 
der früheren Verwalter wa r zu hoch und fiel im Finanzierungsplan weg, während die 
Vergütung von früher ausgeliehenen Beiträgen (f!. 226 ()(H)) festgesetzt wurde. Di~ U~ter
haltung sollte in Zukunft die Provi nz auf sich nehmen; die f:rühere:,} Unterhalt.spn.~cht}g~n 
soll ten 0. 600.- pro km beitragen. Die Kosten wurden auf fl. 3D 000 000 geschntzt, die 
zu 4 % vB geliehen werden sollten, mit einer Tilgungszei~ v~n 15 Jahren. Kurz darauf 
wurde die Straßenlällge auf rd. 476 km gebracht bel eitlem Kostenanschl~g von 
11.30 800 000. Noch im Jahre 1927 wurde die Länge der zu r Verbesscrung bestimmten 
Straßen auf 424 km, die der neuen Straßen auf 53 km festgesetzt, zusammen 487 km. 
zu denen noch im gleichen J ahre weitere 27 km kamen . Dem Straßenplan des Jahres 
1932 zufolge wurden dem auszubauenden Straßennetz noch 86 km Straße zur Verbessc
rung und 27,5 km Straße fiir Neul\lllage hinzugefügt; dies~r P lan wurde fortwällfend 
weiter ausgedehnt. Nach dem .Finanzierungsplan soUten die Kosten langsam v.om 3. 
bis zum 15. J ahre au flaufen von fl. 124000 bis fl. 2 04-4000, lUll später langsam zu slllken. 

Der Beitrag aus dem Reichsatraßen fonds blieb also, im Gegensatz zu dem Verfah ren 
in Nord-Holland. iu Händen der Provinz für die Finanzierung der Anleihen. 1934 betrug 
dieser Beitrag fl. I 323000, während die Zins- und !ilgungslast schon auf fI. I ~5 OI?O 
gestiegen war; der überschießende Betrag sollt-e bei neu aufzunehmenden Anleihen lJl 

Abzug kommen. Auf die Dauer mußte die steigende Kapitallast zur Ver.Jnngsa.mung des 
Ausführungstempos oder auch zur Erhöhung der Steuern führen. :Man glllg zu letzterem 
über. 

Die Provinz Zee land gab im vorigen J ahrhundert zinslose ~?r8Chü8SC an d~e 
Straßenverwalter. Dieses System blieb, 1906 und 1916 etwas modermslert, bestehen bis 
zum Inkrafttreten des Reichsstraßensteuergcsctzes 1926. Der damals aufgestellte pro
vinzia le Straßeuplsll umfaßte die Verbcsaerung von rd. 280 km Straßen .. Die Unter
haltspflichtigen sollten eine Vergütung von 50 vB au~ den ~eiträgen des Relch~traßen
fonds und von 2fi vH seitcn9 der Provinz erhalt-en. Die resthchen 25 vH sollten sie selbst 
tragen. Diese Prozentsätze wurden später geändert. .. .. 

Die Ausgaben der Provinz für Arbeiten, die von den Unterhaltspflicht igen ausgefuhrt 
wurden , betrugen in den Jahren 1923 bis einschließlic~ 1926 fI . 204 850. 1927 fl. 147694, 
um danach schnell zu steigen. z. B. auf fl. 540361 1111 J ahre 1930. 

1929 wurden die verbesserten Straßen durch d ie Provinz von den Unterhalts
pflichtigen iibernommeu. Für je~e Straße wurde ein .Unterh~ltungsbetrag festgestellt, 
von dem der Zuschuß aus dem Relchsstraßenfouds an die Provlll z abgezogen wurde. Der 
Rest wurde zu 50 vB von der Provinz und zu 50 vB von den Ullterhalt.spflichtigen be
glichen . Dieser letzte Betrag kaun kapitalisiert zurückgekauft w?rden. . 

Für eine wichtige te r t i ä re Straßen wurde schon 1928 bestimmt,. d~ß durch die 
Provinz zinslose Vorschüsse in vollem Betrag gewährt werden können. die III 30 J ahren 
zurück bezahlt werden müssen. 

Die Provinz No r d - B r a b a n t beschloß schon 1908, Wegegeld für die Unt-er
haltung der Provillzialstraßell 1.11 erheben. Auch d ie Kraftwn:gen, unterlagen ihm. Die 
Provillzialzölle waren schon früher abgcschafft worden. Beun ~ustalldek~lllmen .des 
RcichsstraßenstellergcsetzcB 1926 wurden die Kraftwagen 1927 freigestellt, dlC Provlllz-
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steuer für Fahrräder von fl. 2,50 pro Fahrrad blieb jedoch bestehen. Der in dem Jahre 
aufgestell te provinziale Straßellplan umfaßte nach Abänderung 1932 gut 550 km Straßen. 
Die Auswhlungen aus dem Reichsstraßenfonds wurden unter die Unterhaltspflichtigen 
verteilt. 

SchOll lange vor dem Inkrafttret.en des Reichsstraßenfonds, nämlich 1911, wurden 
Regeln aufgestellt, nach denen an Gemeinden und Wassergenossenschalten jährliche Bei
träge aus den provinzialen Fonds geliehen werden konnten für Anlage und Verbesaeruug 
von zweckentsprechenden Durchgangsatraßen oder dem allgemeinen Verkehr dienenden 
Straßen, die später von der Provinz übernommen werden sollten. 

1930 wurde ein Finanzierungsplan festgelegt, nach dem 1944 alle P rovinzialslrß ßen 
erneuert sein sollten. Hierfür benötigte man bis zu diesem Jahre H. 2000000 jäbrlich, 
später bis 1970 jährlich fl. 900 000. Für die Ausführung dieses Planes wurden Anleihen 
aufgenommen; sie sollten nach 1944 aus den Zuschüssen aus dem Reichsverkehrsfonds 
getilgt we:rden. Dies alles sollte nur möglich sein bei einer Zunahme der Reiehsstraßen
fonds- Auszahlungen und der provinzialen Straßengeldabgabe zusammen mit einem jähr
lichen Zus,~huß von fl. 200 000 aus den provinzialen Mitteln. Obwohl jährlich (J. 2 000 000 
fii r Straßenverbesserung verwandt werden konnten, konnte der Zuschuß der Provinz 
infolge verschiedener Glücksfälle herabgesetzt werden und manchmal sogar gänzlich 
entfallen. 

Die Provinz Li m bur g beschloß 1921 , eine Anzahl Gemeindestraßen zu über
nehmen, d.'ie fü r den Durchgangsverkehr von Bedeutung waren. Die Gemeinden bezahlten 
dann den Bodenankauf und 50 vH der VerbesserungskosteIl. Für Straßen von provin
zialer Bedeutung, die nicht übernommen wurden, wurden für sog. A-Wege 35 vH und 
für sog. B-Wege 25 vH der Unterhaltungskoswn jährlich allS der Provinzkasse bei
gesteuert. 1934 wurden diese Beträge durch andere Kriterien ersetzt. Ungefähr 600 km 
Straßen wurden auf diese Weise fi nanziert. 

Nach den Straßenplänen 1927 und 1929 sollten 219 bzw. 222 km Provinzialstraßen 
verbessert werden, nach dem von 1932 233 km. 

1928 wurde ein provinzia ler Straßenfonds eingerichtet, der die Hälfte der Aus
zahlungen aus dem Rcichsstraßenfonds und Auszahlungen des Reiches für die von der 
Provinz verwalteten Reiehsatraßen erhielt. Als Lasten sind die Kosten für Anlage und 
Verbesserung der provinzialen Planstraßcn und die Zuschüsse an die Gemeinden Hir 
Anlage und Verbesserung der auf dem provinzialeu Straßenplan genannten Gemeinde
straßen anzusehen. Die andere Hälfte der Straßenfondsauszahlungen wurde hestimmt für 
Beiträge all die Unterhslt.spflichtigen der Straßen, die auf dem proviuzialen Straßenplan 
verzeichnet waren. Von der Provinz wurden keine Anleihen aufgenommen. 

Die vorhergehenden Ausführungen geben eine beschränkte übersicht der bunten 
.Musterkarte der Finanzierungsmethoden , deren sich die II Provinzen bedienten. Diese 
Methoden sind untereinander vollkommen verschieden. Oft haben die P rovinzen Straßen
fonds gegründet, meistens fehle n sie aber. In vielen :Fällen wurde nach Zentralisat ion 
gestrebt, während oft weitgehende Dezentra lisation stattfand. H ier und da wurden fast 
leicht.gilluig Anleihen au fgenommen, andernorb mit Maß, wieder an anderen Stellen 
überhaupt keine. In verschiedenen ]i'ällell dehnten sich die Bemühungen der Provinzen 
auf die sog . tertiären Straßen aus, schon lange bevor sich der 1935 eingeführte Reichs
verkehrsfonds 1939 damit beschäftigte. All anderen Stellen überließ man d ie letzt-c Art 
von Straßen ganz deu früheren Unterhaltungspflichtigen. 

Für die S t a d t g e m ein d en kann schwerlich eine übersicht zusammengestellt 
werden. Auch hier liefen die Finanzierungsmethoden ganz auseinander. Hierbei ist 
kennzeichnend, daß die Städte (außer für die .. Traversen") praktisch so gut wie keine 

Ze lt'ehr. f. Ve rttbflwJ't\l"lC~ft. IS. J ahre. Ucl ~ 2. 6 
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Beiträge für die Modernisierung des Straßennetzes erhielten. Sie mußten ihre Ausgaben 
bis auf eine einzelne Ausnahme ganz aus eigenen Geldmitteln bestreiten. 

Die te r t i ä r e n S t r a ß e n wurden, soweit nicht in einzelnen Fällen die Pro
vinzen freiwillig zu den Kosten beitrugen, ihrem Schicksal überlassen. Die Unterhaltungs
kosten stiegen derart, daß die Unterho.ltspflichtigen in große Not gerieten und - ebenso 
wie die Provinz Süd-Holland 1907 - die Straßen für den Motorverkehr ganz oder teil
weise sperrten. Um ein deutlich sprechendes Beispiel zu nennen, stiegen d ie Unter
haltungskosten im Haarlenunermeer 1908 auf fl . 29314, 1914 auf H. 36915, 1919 auf 
fl.85 973, 1920 auf fl. 104 500 (ohne Brücken und Düker). Es wird allgemein angenommen, 
daß die Unterhaltungskosten für die tertiären Straßen nach dcm Auftreten des Motor
straßenverkehrs auf mindestens 300 vH stiegen, so daß 200 vH als Kosten dem Motor
straßenverkehr zugerechnet werden könnenI. In Abschnitt VII komme ich hierauf noch 
zurück. Diese Ausgaben fiir Unterhalt usw. sind in Hunderten von Rechnungen dcr 
unteren Behörden, von Wassergenossenschaften und Privatpersonen verzettelt, so daß, 
da weder im Bericht der Tertiären Straßenkornmission (1934) noch im Bericht des Aus
schusses der C. C. V. das Ergebnis von genauen Untersuchungen bekannt gemacht 
wurde, eine Kostenrechnung der tertiären Straßen nicbt zusammenzustellen ist. Eines 
ist sicher: die Unterhaltungskosten stiegen durch den Motorverkehr gewaltig. Neben 
der Einnahme aus einigen Zöllen und ein paar Zuschüssen der Provinzen mußte ein 
Gleichgewicht hergestellt werden tei ls durch erhöhte Zuschläge auf die allgemeinen 
Steilem, teils durch unertrliglich hohe Umlagen ßuf die sog. "Ingelanden" (Deich
genossen). 

v. 
Wenn man sich die kaum völlig übersehbarcn Verwa ltungs- und Finanzicrungs

vcrhältnisse im niederländischen Siraßenwesen vergegenwärtigt, dann ist es nicht ver
wunderlich, daß es sehr schwierig ist, genaue Statistiken aufzustellen, da dns Grund
material in Hunderten von Buchhaltungen versteckt ist, BuchhaltUllgen, die nach den 
verschiedensten Ansichten bearbeitet worden sind. Der Ausschuß der C. C. V. hätte in 
seinem dreijäbrigen Bestehen die Zo.hlen sammeln und sortieren Io.ssen können; er hat 
es aber nicht getan, so daß man bei Beendigung seiner Aufgabe nicht weiter war als zu 
Beginn der Arbeit 2• 

Wir wollen nUll an erster Stelle untersuchen, was das Re ich für An lag e , 
Ve r bes se ru ng und U n te r h al tu n g seiner Straßen wäbrend der Zeit von 
1920 bis einschließlich 1935 bezahlte. Die Beträge sind in folgender Tabelle zusammen
gelaBt: 

Jahr Anlage und Verbesserung Untcrha.ltung 

1920 . Il. I 957000 fl. 1 867000 
1921. 2631000 " 

1 921000 
1922. 2250000 " 2 182000 
1923. I 735000 " 2002000 
1924 . 

" 
I 474 000 " 2163000 

1925. " 
2052000 2296000 

I 8iebe Mr. W. J . de Graaff: "Het o.andeel van bet motorwegverkeer in den kOlJt.cn 
vo.n den weg" ("Der Antcil des Kraftverkehrs an den 8traßenkost<lIl") in der Zcitll<lbrift 8 p 0 0 r · 
en TrlLmw egen 1935, 8. 195. 

I Daß einc finlLnzielle ZU8llmmcJlstcllung mOglich gewC8en wlire, beweiscn dio Resultate 
der in der lehten ]o' ußnote von Abschnitt 11 gcnannten Schweizer Untersuchung, durch die Illiln 
zu einem vollständigon Ergebnis der Ausgaben (und Einnahmen) der kantonalen und Ge· 
meindestraßen kommen konnte. 
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Jahr 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933 . 
1934. 
1935. 

Anlnge und Verbcsaerung 
fl. 2408000 

8628000 
8066000 

19661000 
13983000 
14026000 
12675000 
9023000 

10 052 000 
8532000 

zusammen Cl. 11 9 063 000 

Unterhaltung 
fl. 2222000 

2472000 
2052000 

" 2669000 
1 780 000 
1735000 

,. ' 709000 
1591000 
1 662000 
J ,121000 

fl. 31 744000 
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Den obellgenannten vcrarbeitet n K 't Ib • .. . 
und fI. 2675000 (f· 1934 d 9° - ap,. a e~ragcn Sl!ld Hoch hinzuzufügen [I. 70000 

ur un I 35) (be aus dem W kId 
Bekämpfung der Arbcitslosi keit' '" er' 0 n 8, der für die 
die für di{, Brücken über die g r elß~~.Cührt war, ~schafft wurden. In den Kosten sind 
begriffen. Dies si nd also die

g G~::u~tlgSte (wrn~f IC~IIO?'h zuriickko~lllo), n ich t ein
Ausgaben betrifft die sicb da damals ~~ e~t u~ as el c h. Wns die sog. "initialen" 
hahn und Fahrrad benutzt' wurden und J e /a .en n~r von Pferd u~d Wagcn, Slraßen_ 
ständig ll1 it dem engli schen Begriff der er erkehr. Sich a~~h oft zu Fuß a~spiclte, voll
obengenannte Ausgaben in den N,·~'", "dcoml~~ltmty usc decken, so sC! gesagt, daß 

L'U an en U\l rugen: 

~rahr Anluge und Verbefl8Crung 
1901 . 
1902. 
1903. 
1904 . 
1905. 

Zus. 1901 1905 
Jahresdurchschnitt 

fl. 88000 
93000 
63000 
67000 
34000 

fl. 345 000 
69000 

Unterhaltung 

fl. 610 000 
" 602000 

605000 
646000 
660000 

fl.3 123000 
" 625000 

l~inwohnel'Zahl 

5197000 
5269000 
5345000 
5422000 
5499000 

Moto~~:~t:hurrc;es;~~~~t:~i~~lc:U~ctriige haltc i~.h als :: initiale" Ausgaben, d. h. nicht vom 
1850 bis einschließlich 18961 ha::e~;l :cst. Elnc .frühere Untersuchung über die Jahre 
straßen (einschließlich der KosteIl f~ ~l~: taB )d~e A;lJage und Ve~be85erung der Reichs

bbattcn, W~hICI.ld die Unterhaltungs~:at:J~lCc~lnf~l~ ;: ~~:~~ ;;lJ~~ f~l~oooOOO ~_ek08tet 
atten . Sie zeigen somit' be k ü' . .... ~tragell 

1901- 190f) angegebenen ~;:räg;::er ;I~we:!e bercl~sti.mmun? mit den für die J ahre 
Verkehr a f cl St ß ,,' e eil man wCJter, daß 111 der Zwischenzeit der 
die Breite~ter ~fes~~~:: .::~;c~~;E:g:~~gen war, daß z.~. nach~ 1880 beschlossen wurde, 
sicht man, daß die Rech~llng im Hinblick S!~~ß:i: ~~e~c~:s:;;;ß3,o III zu vermind,ern, dann 
verkehrs aufgestellt worden' E' p en r.ugunstcll ( es lIlotor
nicht abgezogen Das I "tt u;.t .. In zosten "Erbe aus der Vergangenheit" ist hierbei 
lrüllcren Jahren' in dasl~t:o.ße~:~:~z weck .gehabt; denn da~ Kapital, das man in 
lItrnßcnverkehr nichts zu tun. gesteckt hattc, hatte nut dem späteren Motor. 

I Denkll<lhriftdcs Königli c h 1 t' " 
Vlln het Koninklijk Instituut van Jil;~:ell~\8J~~~ ~S9{ uSo I~~l. gell i e 11 r c (Ocdenkboek 

O' 
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Ich mache darauf aufmerksam , daß eine Zunahme der Kosten bei den Landstraßen 
im Zusammenhang mit der Steigerung der Einwohnerzahl nicht zu beobachten ist; 
betrug sie doch in den Niederlanden 1850 und 1896 3057000 bzw. 4- 900 000 (siehe auch 

obenstebende Tabelle). 
Im Vorstehenden wurde die Indexziffer für Material und Arbeitslöhne nicht berück-

sichtigt, obwohl cs t heoretisch so bätte sein müssen. I n der Berechnung ist dieser Punkt 
vcroa.chliissigt, weil die in den letzten Jahren der Periode erhöhten Preise zum Teil durch 
verbesserte Arbeitsmethoden und den Gebrauch besseren Materials wettgemacht wurden, 
da die ursprüngliche Benutzung der Wege durch Pferdewagen, Fußgänger, Vieh usw. 
fortwährend abnahm, somit also eine Tendelll~ zeigte, die der Preissteigc.rung gegenüber
stand; ferner weil schon in der genannten fünf jährigen Periode die Steigerung der Unter
haltungskosten infolgo des damals bestehenden - wenn auch geringen - Motorverkehrs 
fühlbar war, und schließlich, weil in den direkt vorausgegAngenen Jahren die Zölle au f 
den Reichsstraßeu abgeschafft wordcn waren, so daß dic in Rechnung gestellten "ini
t ialen" Ausga.ben schon seht hoch waren. Auch die C. C. V. meinte (Bericht S. 16), 
einen I ndexfaktor nicht immer anwenden zu müssen, 80 daß er auch hier unbesprochen 

bleib t,l. Aus dem Vorhergehendcn ist ersichtlich, daß die Kosten von Hl20 bis einschließlich 
1935 _ die Zeitspanne, über die die Untersuchung der C. C. V. sicb erstreckte, über die 
also die meisten Ein:telheitcn bekannt sind - fl. 119 063000 (Anlage und Verbesserung) 
und f1. 31 744000 (Unterhaltung) + fI. 70000 + fI. 2675000 (Werkfonds) = 
f1. 153 552 000 betru gen, wobei für allgemeine Verwaltung noch 10 vH zugeschlagen wer
den müssen. Es zeigt sich also, daß das Reich für die primären und einen ziemlich un
bedeutenden Teil der sekundären und tertiären Straßen insgesamt rd. fl. 168907000 
ausgab. Hicrvon müssen die "initialen" K osten in Höbe von 16 X 1,1 X (n. 69000+ 
fl. 625 000) = f1. 12 214 000 abgezogen werden, so daß für alle Kosten des Motorverkehrs 
in der beleuchteten Zeitspanne von 16 J ahren fl. 156693000 übrig bleiben. Hierin 
sind die Kosten der B r ü c k e n über die großen Flüsse ni c h t einbegriUen. Diese 
betrugen in der genannten Zeit fl. 22294000 zuzüglich fl. 16 X 10000 (Hälfte der 
Unterhaltungskosten) oder rd. fl. 22452000 und mit 6 vH Vorbereitungskosten für den 
ganzen BetIng also im ganzen H. 23 801 000. "Initiale" Kosten brauehen für die Brücken 
nicht abgezogen zu werden, weil sie schon in den abgezogenen Beträgen bei den damaligen 
Straßen (siehe oben) einbegriffen sind. Es kann nicht bestritten werden, daß auch Fuß..
gänger, Wagen und Radfahrer die nach 1920 neugeschaffenen Werke benutzten, wenn 
sie auch nur durch die Zunahme des Autoverkehrs notwendig geworden waren; darum 
wird zur Abrundung für "community use" der (vollstiindig willkürlich angenommene) 
Betrag von fI. 801 000 abgezogen, so daß für die Brückenkosten rd. f1. 23000000 zu 
Lasten des Motorverkebrs übrig bleiben. Das Reich trug in dieser Zeit für den 
Motorverkehr an Straßen- und Brückenkosten also fl. 156 693000 + fl. 23000000 = 

f1. 179693000 bei. 
Was gaben in den erwä.hnten 16 Jahren die Pr o v i n 1. e n für Anlage, Verbesserung 

und Unterhaltung der sekundären (in Einzelfällen auch tertiären) Straßen aus 1 Dic 
C. C. V. konnte auf diese Frage keine Antwort geben. Sie schätzte die Kosten für A n
lag e und Ver b e s s e r u Jl g in der Zeit von 1920- 1935 auf f!. \)5700000; diesen 
Betrag will ieh aus Mangel an anderen Angaben auch im Nachfolgenden beibehalten . Für 
Unterhaltung gab die C. C. V. keine Zahlen an und stellte dem Motorstraßenverkehr 
ni c h t s in Rechnung. Nehmen wir dasselbe Verhältnis an wie bei den Straßen, d ie 

1 Für die Zahlen in der beleuchteten Zeit. ,'on 1920 - 1935 brauchcn auch deshalb keine 
Indexziffern eingerecbnet zu werden, weil Bie bei der Berechnung von Wegekosten der Eisenbahn 
auch nicht berrlcksichtigt werden, also bei einem Vergleich der Rentabilität keine Rolle I!pielen. 
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das Reich verwaltet, also ungefiihr 11 d A I 
d ie Unterhaltungsk08ten fI. 19 140 000 e~t:: a~:- ~t Verbesser.~ngsk08ten , dann hätten 
und Unterhaltung betragen dann zusammen

g 
U . ] 14 e8~~n fu~ An.la?~, ~:rbc88erung 

kan n mall fl. 150 pro km rechnen (h t " hl" h' U . Fur " IUlhale Ausgaben 
4000 km in 16 Jahren f!. 9600 OOOaup s; c

ß 
1C L nterhaltung), also für ein Netz von rd. 

bel~~c~tetcn Zeit fl. 11 4- 840 000 ab~~;lic~ fl~~ ~t~ des Motorvcrkehrs .. wä.hren~ der 
:tuzughch 10 vH Ver ..... altungskosten im ganzen fl 11 5 764.f~05 ~~O ~ ubrlg bleiben, 
gemachten Schäbungen sind so vor en m '. . .. e hier und nachher 
ausfallen. g 0 men, daß sie zum Vorteil der Strnßenkostcn 

}~ür die rd. 18000 km te rtiären Landstr ß .. .. 
gestell t. Ursprünglich wurden hierfür keine G:~n Ist jetzt noch nichts 10 ~echnung 
kehrsfonds) zur Verfügu ng gestellt so d ß d' K er aus de: Straßenfonds (spater Ver
lichen Mitteln und aus Anleihen bestri~t le ~sten ;U8 . en Zollabgaben, den ordent
Reich und VOll den Provinzen (u.a. Nord-~~l w~r ~n. d ~ elllzeinen F~lIen ..... urden vom 
Gelderland) einige Verbesserun en aus e .. 0 an .. ' ?r -. rabant, Gromngen, Utreehtund 
nus dem Reichsstraßenfonds (efn übr' g fuhrt~~r die ~e Gel.der geradewegs unmittelbar 
Auszahlu.llgcn aus diesem Fonds ka~:~s (~~h ~~enh c; Tell) und .. a.us den provinzialen 
die Gem.einden, Wasscrgenossellschaften e . . s~ OItt IV). F.~lr d7n Rest mußten 
sorgen. Wie hoch der Betrag in einem J ' h ~omdmlsslon~n usw. fur die Unterhaltung 
bis 1935 war, hat die C. C. V. nicht festg:str :~ ~ V.~lIrl~ ~ntersuchte ll Zeit von ]920 
ständig im Dunkeln' ebenso U"be'., t . 'd d·' e~u~.lc er Kosten tastet man voll-, " IIn 810 IC lllitialen" K t d h d· 
haltungs1<osten im autofreien Zeitabscb 'tt D ". os en, . . le Unter
Zahlen, die sieh auf einzelne bestimmt:l~t' ß as .welllge, ~vas bekannt ist , sind einige 
über die in der Fachpresse gesproche w ~a e~ III .v?rschlcdenen Pr~vinzen beziehen, 
Holland, daß die Unterhaltungskostennin ~r ej hO \\eIß man von drei Straßen in Süd
betrugen und um 1914 schon auf fast fl 3

e
O"0 aft""fvfor 1900 noch ke~ne fl. 200 pro km 

K t d S ß . . , 0 au ast fl. 400 gestiegen Wll D' 

iI:~ae:re ~~08t:u[e::~ ~I~~~;~niI17~~7;~~/~~~~~C~~I~;1I:~ Düke r) s.tiegen VOll ;1~~9 ~ 
1932; in dem letztgenannten Jaht tIU ' ci R ' tnt ;. 141 200 m 1931 ; fl. 104.500 in 
Straßenfonds fl. 154-00 bei. VOll and!rc~r St~:~~ raßellf.onds fl .. ~54~, der provinziale 
die Kosten in dem Zeitabschnitt von 1910--1933 ' ~'6~' III O;cflJse l, Ist bekannt, daß 
tertiiire S,traßen nu r fl 160 ro km U um vH stiegen und daß bedeutende 
daß die Kosten von i900 P l an n~erha ltu.ng kosteten. Allgemein nimmt man an 

an s.ngsam stiegen biS 250 vH und 300 vB . h ' 
1929 waren sie schon im ganzen auf rd fl 5000000' Im Ja re 1935. 
fl . 6000000. Nimmt man mit cini en U· te' h gestiegen, 1935 au f mehr als 
Zeitabscb.nitt um 1\)00 für das 18 OOlkm 1~~g:tUC /.rn aSo, dOaß die Kosten im autofreien 
betrugen d h fl 100 kn d . er lare trn ennetz \lIIgefähr f1. I 800 000 
1936 d' . (. h· " pro .1, ann seben wir also eine Steigerung um fl 4200 000 

un um sc atzungswelse) f1. 1 200000 19N\ . . .... 1l;ffi 
abschnitt von 19'0-193- . um :.v, so daß II1l dem 16Jahtlgen Zelt,.. 

~ () ellle vom Autoverkehr hte K . 
16 X (fl. 1 200000 + fl 4900 000) 8 f1 verursac ostenstClgerung von . . ~ = X .5400000 = I143 900000 tst d 

. Es Set ausdrücklich festgestellt, daß dieser Bet . ~ en an.. . 
seID .kann. Ebensowenig wie der Bericht der C C Vragga~~ hocBh, .ahbet'dll.ucb .. zu ~Iedrlg 
schOltt vn gena te '" . .. er enc er spater m Ab
d ' B h nn .n. sog. tertIaren Straßenkommission (August 1934) Zahlen d' 

g~~I:e~en e~:~ä~~:~ge~~rr~:d::h;~:e~e:~ß~o daß ich mich mit dieser übrigens z~~li;: 
für d~:~:~:s!rwähnung . verdienen nocb die Ausgaben der S t a d t g e m e i n den 

denen der Lands~:agß~:::~t ~~::::~:~ft d:~~~~~::r.:~z~~r D~ese. Ausga~n können 
der Landbevölkerung nach den Städten zu groß ge~ d . t U d~ ,c~t, wei l de~ Zug 
können hier nicht besprochen werden -, daß übera~r ;i~ ~tädte ~:Sg:~:~~~nw:~~!:' 
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Die Bewohner der neuen Stadttei le bedurften entsprechender Straßen. Es kann nicht 
bestritten werden, daß es zur Aufgabe der Behörden gehört, hierfi.~r Sorge zu trag~lI; 
die Straßen. Plätze und Brücken müssen genau wie fruher ullclitgelthch als "conunu~lty 
use" zur Verfügung der Einwohner gestell t werden, sodaß die Kost~ll aus den all~.emc lll en 
Mitteln bestri tten werden müssen. Diesem Gmlldsatz zufoJge wurde es der Muhe wert 
sein nach:mforschen ob die in niederländischen Gemeinden mehr ode..r weniger gcbriiuch
li ch~n Straßen- {und' Abwiisser-) Steuern berechtigt sind. Wenn mall ~cdocb d iese Frage. 
die hier nicht näher beleuchtet werden soll, stellt, dann darf man DIcht vergessen, d~ß 
neben den Ausgaben der Gemeinden, die dem allgemeinen Nutzen dienen, der Automobil· 
verkehr außerordentlich hohe Kostell mit sich brachte. Von dieser Verbesserung der 
Straßen, dic durchdenMotorverkehr notwendig wurde,-hier kommcn die größere Breite 
der Befestigung, glattere Straßendecken, stärkere Brücken, Parkp~iitze, Abrulldungen, 
Durchbrüche, Zuschüttung VOll Grachten, Verkeb.rstunnels, Fluchtmsein , Beleuchtung, 
Verkehrspolizei, Sigualeinriehtungen usw. in Betracht - hat fast nur der Autoverkehr 
Vorteile. Es ist also berechtigt, diese Kosten dem Auto zuzulassen. 

Wenn wir allch hier wieder den Begriff "initiale" Ausgaben einführen, dann darf 
!l icht vergessen werden, daß bei den "initialen" Ausgaben eü~ Punkt ~itspric~:t, der bei 
den Landstraßen vernachlässigt werden konnte, und zwar die gewaltige ßevolkerun,~s
zunahme in dell Städten. Diese " initialen" Ausgaben werden u. U. pro K ° p {ungefnhr 
gleich bleihen können. Tu den Niederlanden war dies der }~all , soweit sie sich Il.~ r ~ie 
Landstraßen bezogen, und zwar weil die ße\'ölkerungszunahme auf dem Lande verhalttlls-
mäßig sehr gering war l. . ' .. 

Die Berechnung der " initialen Kosten" - mit emem Prozentsatz der Bevolker~n~s
zunahme in einer bestimmten Stadt erhöht- bringt in der Praxis jedoch große SchWierig
keiten mit sich. Es wird besser sein, a ls " initiale" Kosten für neue Straßen und Brücken 
die Straßen- und ßriickenkosten in Rechnung 1.11 bringen, die s ie nach deli früher gelten
den Ansprüchen an Breite, Bepflnsterungsa rt usw. gekostet haben würden, und dann den 
Motorverkehr mit den durch diesem Verkelu verursachten ll1eb.rausgaben zu belast~n. 
Daß letztere sehr bedeutend sind, r.cigt die Ta t.sache, daß z. B. der Au~oparkplatzbe\ll\ 
Fijenoordstadion in Rotterdo.m [I. 370000 gekostet hat .uud daß allelll der sog. ~Ia~
de GraaH für die Verbesserung der Verkehrszust~nde 111 Ams~erdam-Ost (W?bel ~Ie 
Kosten der damit zusammenhängenden Umbo.uarbelten an der Eise nbahn gar mcht C1n
gerechllct wu rden) schon einen Betrag von H. 75000000 "orsa h. Auch der Sehemaplall 
für die Verbesserung der Verkehrsverhältllisse in der i nnenstadt von AlIIste~am wu~c 
au f fl. 75 000 000, zu vertei len auf 50 Jahre, geschätzt. Wenn man ferner WClß, daß die 
Kosten des Rond-Points Leidsche Boschje in Amsterdam fl. 150 000 betrugen (später 
kamen noch viele Ausgaben dazu) \lud daß das Zuschütten des Rokins in Amst~rdal~l , 
um dort einen Pnrkplatr. Z\I errichten, sehr kostspielig: \\'ar, dann .~a.I~1I mall S I C.~ ell1 
]3ild machen wie hoch die Kostell sind, die der Motorverkehr den stadt.sehen Dehorden 
verursacht ('Daten von lug. e ie r x in der Wochenschrift D e I n gell i e u r vom 
9.10. '936). . ... .. 

Erst 1912 erschien in A.msterda.m der erste Verkehrspoll1:1st , spater folgte hlCr wie 
anderwärts ein ganzes Heer VO ll Polizisten, während ferue r Hunderte VOll T~ieh~.s igna l e ll 
und Verkehrs.~chwellen für die Regeluug des Autoverkehrs und den dadurch gefahrdeten 
Fußgänger- und Fahrradverkehr angebracht wurden. ~ie Kosten eines Verk~hrspostens 
mit zwei Polizisten betragen ungefähr fl. 4000 pro Stuck und pro Jahr. Diese Kosten 
müssen vollständig dem Motorverkehr in Rechnung gestellt werden. 

I Es ist. darum vollkommen begreiflich, daß es in einem "neuen:' LIlnd ~'ie A:me~ka , wo 
die Bcvölkcrungazunahme auch außcrbalb der Städte 8Ch~ bedeutend Ist, g.ebrauchlich i8t, dem 
Rechnung zu tragen und die "initialen" Ausgaben "per caplta" zu rechnen (slcbe Schluß von 10). 
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Wie hoch die Kosten der größeren Stiidte in den Niederlanden für Straßen ball 
.ver~~erun~ und. -unterhaltung in den Jahren von 1920---1935 waren, ist unbekannt: 
StatJshkt!ll slDd IlIC~t vorhand~.n, und d.ie C. C. V. hat keine gründliche Untersuchu ng 
anges.tel~I" o.bwohl. sie dazu s.enugend Zelt und Gelegenheit gehabt hat. Sie ist vor den 
Schwle.~lgk:lten eIDer derartigen Untersuchung zurückgeschreckt, Schwierigkeiten, die 
bauptsaehhch dadnrch ent-stauden, daß die GemeindenoftmalsKosten für den Straßen bau 
~~ den st~dtischen Baubetrieben verbuchten und daß oft auch die Inhaber angrenzender 
~auser ~Lm StraBcnba.~ zu~hlten, so~l~ eine ge",~sse Straßenbreite (meistens 15 m) 
uberschrltten wurde. \\ as die C. C. V. III threm Bericht über diese Kosten mitteilt ist 
vö~lig .a~:r.ulehnen. Die Beträge, um die es geht, stellt sie viel zu niedrig ein. Für 'den 
(wie sie I~ nennt), "pl~at-'Clijk verkeer" (örtlicher Verkebr) _ die " initialen" Kosten 
~\'er?-en h~er wohl gemem~ sein 1 - zieht sie uicht weniger als 75 vB ab, und von den 
ubflggebhebenen 25 vH Zieht sie nochmal ein Viertel ab für den }<'ahrradverkehr. Für 
den 16jährig~n Zeitabschnitt kommt sie dann für die vom Motorverkehr veru rsachten 
Kosten auf elllen Betrag VOll fl. 24800 000, oder in einem J ahr rd. fL I 50000 für a 1I e 
Stadtgem einden zusamme.n , einen Betrng, der so klein ist - der Schemaplan Amsterdam 
(l~nenst~t) ~ech~let .allem. während 50 J ahren mit einem derartigen Bet rag _, daß 
seme UnrlchtlgkClt direkt IIlS Auge springt. 

Mit ,,:.elchel~l Betrag die Straßen kosten in der hier aufgestell ten Berechnu ng gebucht 
w~rden mussen, I S ~ schwer zu sagen. Unter der Hand erhaltene Angaben einiger größerer, 
Iluttlerer und klemerer Städte und ausHihrliche Nachrechnungen weisen für den in 
Betracht genommenen Zeitabschnitt auf einen Betrag von rd. II. 150 000 000 fü r a lle 
Stadt~emeinden zu~mmen hin, nach Abzug der "initialen" Ausgaben. Dieser Betrag 
kann Jedoch auch Ulcht als genau angesehen werden. Er kann sowohl zu groß wie zu 
klein sein. 

Auße.T den obcngenannten Kosten für die Straßen müssen noch die Kosten für die 
Riehtungs~~hil~er ~sw. (die so~. " Ausstattung") und Beleuchtnng der Straßen beachtet 
\\:c.rden . }!nr die Rlchtullgssc~llder .usw. ~orgen in den Niederlanden in der Hauptsache 
die Radfahrer- und Automobllveremc; sie werden also zum größten Teil durch Ver. 
n~ittlung eigener. Organisationen, die, wic der " Wielrijdersbond" (Radfahrerbund), T,U 

diesem Zwecke wieder Zus~hüsse aus den öffentlichen Kassen erhalten, durch den Motor
verkehr selbst bezahlt. Diese Kosten brauchen darum nur zu einem kleinen fast T,U 

vemachliiHsigenden Prozentsatz bei den Ausgaben der Behörden für den Au'tomobil
verkehr berücksichtigt zu werden. 

. Ein ~:hnlicher Fall liegt bei de~ Erric~tung. von Tankstellen vor, fllr d ie in der Regel 
(be Benzmgesellschaften s?rge~ , dIe oft eme i'iltetsumme bezahlen. Für die Beleuchtung 
der Landstraßen braucht In dI e s e r Rechnung dem Straßenverkehr hier noch nichts 
zugerechnet zu werden, da ]935 in den Niederlanden davon noch kaum die Rede war. 
In Zukunft wird dieser Posten wohl auf der Debet-Rechnung erscheinen müssen' er wi rd 
sogar sehr groß werden 1. ' 

. ~um Schluß treten noch die Kosten der Verkehrspolizei zur Kontrolle über die 
~Isknhseh~n und anderen Maßnahmen der Behö rden (u. a. in Hinsicht auf die Sicherheit) 
In ErschCl;llung, ebenso die Ausgaben fü r die sog. Reichsverkehrsinspektioll , die u. 3. in 
manchen Fällen Autobuskonzcssionen erteilt, und die bis jetzt ganz von den E isen
bahnen bezahlt wird, obwoh l sie damit nur ganz wenig zu tUIl hat . Auch die Kosten 
der Motorfahrzeug- und Straßenverkehrsstatistikell müssen zu Lasten des Motorstro.ßell
verkehrs gehen. Tm Vergleich zu anderen Ausgaben spielen diese Kosten keine 00-

" 1 Dies ist e~n Beispiel, wie '!.cta wieder neue Posten aufireten, die die Straßcnkosten er. 
hOobeD.w,:rden. ~ wäre verfeblt , wenn man annAbme, daß in einem gegebenen Augenblick eine 

bel'8attlgung emtreten würde, wobei die K08ten glciebbleiben oder abnebmen würden. 
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deutende Rolle. Sie werden zusammen für die 16 J ahre auf fL 18652000 geschiibt; 
hierbei sind naturgemäß keine "initialen" Kosten abgezogen. Dieser Betrag wird wohl 
zu niedrig, also zum Vorteil der Motorverkebrs·Rcchnung. geschätzt sein. 

Es muß noch erwähnt werden , daß die Kreuzungen von Eisenbahnen und Land
straßen von der Eisenbahn bezahlt werden. Im Folgenden wird jedoch die Hälfte der 
Kosten den Eisenbahnen, die andere HäUte dem Straßenverkehr zur T~a.st ~elcgt und 
zwar 1.11 einem Betrag von fl. 28000000 für Ausgaben in der Ver~angenh.Clt l: 

Die gesamten Kosten des motorisierten Straßenverkehrs stellen sich sonnt wie foJgt: 

Reichsstraßen und -Brücken fl. 179693000 
Provinzialstraßen . J 15 764 000 
Tertiäre Straßen . 43200 000 
Städtische Straßen 150000 000 
Verkehrspolizei . . 18652000 
Anteil an den Eisenbahnkreuzungen 28000000 
Zusammen . fl. 535 309 000 
AbgenUldet nach unten . . . " 535000000 

1m Vorhergehenden wurde nichts über die Kosten gesagt, die die Anlage :,on Fahr
radwegen mit sich brachte. Das kommt daher, daß der Fahrradverkehr so wIe der der 
Fußgünger unter dem Begriff "community use", also in dem Abzugsposten für "initiale" 
Ausgaben einbegriffen ist. Der Motorverkehr ma~hte die Anlage. vo.n Fahrradwegen no.t
wendig. Ing. Mu s s e r t, damals Chef- Ingemeur des provmzl3len Wasserbaus III 

Utrecht. jetzt Leiter der N. S. B. in den Niederlanden, sagte hierüber schon 1931 2
: 

Das Verhältnis zwischen dem Auto und dem Fahrrad ist das von Hund und Katze. 
~nd der Kahe ist es viel wert, wenn sie weiß, daß der Foxterrier gut verwahrt ist." 
Hier wird die Meinung geäußer t, daß es nicht ungerecht ist, daß der Rad~ahfl~r für seine 
Sicherheit bezahlt. Einen entschiedenen Standpunkt nahm Al u s s e r t m dIeser Frage 
nicht ein . Dr.-Ing. J . R j n ge r s, der gegenwärtige Generalbevollmächtigte für den 
Wiederaufbau, schrieb 1937: " Von 1920 an hat sich der Einfluß des Kraftverkehrs im 
Straßen wesen immer stärker geltend gemacht. Mit dem Anwachsen dieses Verkehrs 
haben sich die Anforderungen an das Straßensystero immer mehr erhöht. Während der 
Kraftwagen anfangs nur staubfreie Straßen forde rte, machte sich bald die Notwendigkeit 
stärkerer Decken fühlbar. Danach erwiesen sich Verbesserungen in der Linienführung 
und zur Verbreiterung der Straßen als erforderlich. Fe r n e r w u r d e es mit de r 
zunehmenden Ge sc hwindigkei t d e r Kraft fa.h rz e ug e imm er 
gefäh rli cher, A utomobi l und Fa.hrrad Buf d er g l eic h e n 
Straße verke hr en zu la ssen; hier a u s ergab s i c h die Not
wendigkeit , b eso nder e Radfahrw ege zu bauen und d ie St r a· 
ßen möglich s t den Kraftfahrzeugen vorzubehalten." 

Tatsächlich vcrjagten die Autos, erst durch den vcrursachten Stau"b, später durch 
ihre Geschwindigkcit, die Radfahrer VOll den Straßen, die bis zu dem Augenbli.ck allen 
Ansprüehcn entsprachen . Hieraus ergibt s ich, daß der Motorstraßenverkehr die durch 
ihn verursachten Kosten zu tragen hat. Nur da, wo bei vollst iind ig 11 e u e il Straßen 
und Brückcn ein abgesonderter Fahrradwcg gebaut wurde (gegenwärtig oft sehr üppig), 

I Eine Berechnung wurde von mir gegeben in einem Artikel: "Ben der . ~l'7,aken Vll~ ~et 
spoorwegtekort, de kosten der overwcgcn a niveau." (Eine der UreIlChen?C8 ELscnbahndeflz.lte, 
dia Kosten der Kreuzungen), in der Mai-Nummer von D e E e 0 n 0 m 1 1 t. (Der Okonom18t) 
1937, S.319. 

t Ing. A. MUSIert: Vrij baan voor d a toekomst. (Freie Bahn für die Zu
kunft.). Utrecht. 1931, S.81. 
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könnte ein ~laß bestehen, die Radfahrer zu diesen Kosten beitragen zu lassen, weil die 
Radfah rer hier ganz neue VerkehrsmöglichkeiteIl erhalten. In welchrun Maße die Uad. 
fah rer zu den Ausg~ben ~ür die Straßenverbesscrullg US\\". beitragen, sei hier außer Be
tracht gelassen, da Ich dIeses Thema in Abschnitt VI noch behandele. Jetzt sei schon 
gesagt, daß ]926 der Gesetzgeber, um an die für die Straßenverbesserung notwendigen 
Gelde.r zu kon~ell , unter dem Widerstand eines großen Teiles der Volksvertretung zu. 
erst emen? e I I des Ert rages der Fahrradsteuer, später den ganzen Ertrag dem Straßen
fond~ ZUWies. 1937,. also 11 J ah re n.ach der Einrichtung des Straßenfonds, hatten einige 
P!oymzen, ~. ~. F[les~n~, noc~ n l c h t.s ausgegeben für den Bau von Fahrradwegen. 
Sie waren hlerm nachla8$lg geblieben, da Ihnen das Geld fehlte, weil sie den Forderungen 
des Autoverkehrs nachkommen mußten, und wei l für den Autoverkehr noch keill Be
dürfnis bestand, die Radfahrer von den Straßcn zu entfernen! 
. B~vor. ic~ die Kostenrcchnung abschließe, sei noch gesagt, daß hierunter auch eigent

hch die ElHZlehungskosten der Steuern, also der Einnahmen aus dem Vcrkehr fallen. 
l!.m nicht auf die im Absc~itt ~ ?ehandelten Posten vorzugreifen, sind sie dort ange. 
.fuhrt und dann von den dlesbczuglichen Posten ab g e zog e n , was natürlich auf das 
m VII lI.ngegebene Endergebnis keinen Einfluß hat. 

VI. 
Wenn im vorigen Abschnitt untersucht wurde, wie hoch die G e sa m t k 0 s te n 

für den Bau, die Verbesserung und die Untcrhaltwlg der Verkehrsstraßen in dem Zeit
abschnitt von 1920-1935 waren, wobei leider hier und da nur geschätzte Zahlen ver
w~ndet ~'e~en kOl:llt~~, so soll jetzt der Frage nschgegangen werden, welche Geld
nlltte~ hlerfur zur ' erfugullg ~estellt wurden und welcher Teil davon vom Kraftwagen, 
der die neuen Wege notwendig machte und die kost.spielige Unterhaltung verursachte 
bezahlt wurden I. ' 

Beziiglich der Ein~ahmen vcrfügen wi! über genauere Zahlen als bei den Ausgaben. 
Man hat geleg~nthch behauptet, daß ID der Berechnung nur die Beträge angesetzt 

werden durft~n, die der Gesetzgeber dsfür ausdrücklich als "doeibelasting" (Zweck. 
steuer) angewiesen habe. DM ist natürlich nicht richt ig, schon darum nicht, weil der 
Gesetzgeber jede günstige Gelegenheit benutzte, um Steuern zu erheben, z. B. d ie Fahr
~dsteucr . Aber auch aus anderen Gründen. In Wirklichkeit bezahlen die Autobesitzer 
Viel mehr als den Betrag, den die einzige Zwecksteuer, die Straßen- bzw. Motorfah r. 
zeugste~er, einbringt. Will man die finanziellen Opfer der am Straßenverkehr di rekt 
Interessierten kennenlefl.lell, dann muß man, wie schOll früher auseinandergesetzt wurde, 
wenn a 11 ~ A~sgaben 111 ?lechn~ng. ges.tellt werden (abzüglich der sog. " initialen" 
Ausgabe~l fur dlc "commumty use ,die mIt dem Autoverkehr nichts zu tun haben), auch 
a.11 e ElDnahmen allS dem Motorverkehr in die Rechnung aufnehmcn und nicht nur 
CInen 'l'e'il davou, dcr vom Gesetzgeber besonders dafür bestimmt wird. 

So d achte di~ C. C. V. scheinbar auch. Sie machte jedoch einen anderen Fehler, 
und z~va~: du.~ch eu~cn vollStÜI.ldig ~Yillkürl!chen Abzug VOll den Stcuern für dasjenige, 
was die .ßehorde "tm allgemcmen In ähnhc}Len Umständen bei 1ll1deren Betriebsarten 
erhebt", so daß .. sie. lIu.r die sog .. ,,~ehr".K~ten des Straßenvcrkehrs in Rechnung 
brachte. Grulldsatzhch Ist das. unrichtIg, da die C. C. V. vom Prinzip der vollcn Kosten
deckung dcs Verkehrs, dem Elgenwirt.schaftlichkeitsprinzip, abwich; praktisch ganz zu 

I. Msn hat msnchmal bcbau)ltet. - Iluch dic C. C. V. bat sich dcsscn schuldig gemacbt _ 
~ß die Unt.erbaltungskostcn in der ZukWlft. sinken würden. Die Praxis siebt jedoch anden aU8 ; 
di~ schwc';crcn Fa~~ge, die Abnutzung dcr Straßcndooke. dcr Schaden durcb Frost., Schnee, 
~1S und Tau, sowie die Beleucbtung )alIIJCn die Unterhaltungs_ und Bediellungakoslcn für daa 
liingere Straßennetz andauernd 8teigeu, 8OWOW fIlr den km als im gaozcn. 
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verworren, weil cs unmöglich ist, bei dem 80 verschiedenen Betriebs- und Vergnügungs( 1}
leben einen derartigen Koeffizienten festzustellen. 

Was ber.ahlte das Auto dem Ge 8 e t z g e b e r zufolge als Zwecksteuer 1 In viel 
feiiba ren Zeiten Wegezölle. Diese waren für die Reichsstraßen scbon 1900 ~bgcschaf~t; 
die llrovinzen, Gemeinden, Wassergcnosscl\8cbsften, Privateigner erhoben sm - wemg
stens zum Teile - weiter, um einen Teil der Unterhaltung der durch sie verwalteten 
Straßen zu decken. Nur die Provinz Nord-Ernbaut hatte die Zölle schon 1872 abge
schafft, dafür aber gleichzeitig eiDe Pferdesteuer eingeführt, die o.m 1.5. 1908 durch eine 
provinziale Straß(mgeldsteuer, der Ruch die Kraftfahrzeuge (und Fahrräder) unterlag~n . 
ersetzt wurde. Auch in dcr Provinz Groningen entstand eine derartige Steuer. Im HIIl
bliek auf den ersten Teil dieses Jahrhunderts kann mau also sagen, daß die Straßenkosten 
für die Reichsstraßen vom allgemeinen Steuerzahler bezablt wurden, während die sekun
dören Straßen aus den Zollcinnahmen, den Erträgen von zwei provinzialen Straßengeld
steuern und aus den provinzialen allgemeinen Mitteln, ferner, wic wir in Abschnitt I V 
sa.hen, oft auch aus dem Ertrag provinzialer Anleihen unterhalten wurden. Dies änderte 
s ich, als das Reicbsstraßensteuergcsetz 1926 zustande kam. Als Z~vecksteuern wurden 
damals angewiesen die sog. Straßellsteuer (berechnet nach dem GeWicht des Fahrzeuges) 
und die Fahrradsteuer. Der Reichsstraßenplan 1926 wurde aufgestcllt und es wurde vor
gcschrieben, daß auch die provinziiLicll Strnßenplöne festges~ellt und von .dem M~\Iister 
va 11 W a t crs t a a t genelunigt werden mußten. Den PrOVl\lzell wurde ellle bestimmte 
Sunulle gegeben. Demgegenüber stand die Aufhebung der provinzialen Zölle Ulld der 
Ausfall der Steuern auf dcn Motorverkehr aus den zwei provinzialen Straßengeldverord
nungen. In Abschnitt IV wurde dics u. a. schon ausführli ch behandelt. 

Nun hatte die Fahrradsteuer, deren Ertrag auf H. 6000000 geschätzt wurde, der 
aber 1939 durch die Zunahme des J<'ahrradverkehrs auf fl. 9000000 stieg, mit dem Auto
verkehr II ich t s zu tun. Es ist auch vollkommen zu begreifen, da.ß, da der Ertrag 
dcr Straßenstclier damals ungefähr Cl. 12000000 im Jahr lind der der Fahrradsteuer 
U. 7000000 betrug, dieses Verhältnis von Professor Dr.-Ing. Ca r I Pi rat h ,,{ast 
grotesk" genannt wurde. 1 

Wie dem auch sei, die Fahrradsteuer, die 1898 eingeführt wurde (als Teil der Personal
steuer, eine Art Aufwandsteuer), 1920 verschwand, aber 1923 wieder a. ls allgemeine Steuer 
(unter großem Widerstand der Volksvertretung; sie ist immer sehr wenig volkstümlich 
geblieben!) erschien, und zwar als "zeitliche" Krisensteuer, um deu Landesetat zum 
Ausgleich 1.U bringen'", wurde 1926 plötzlich in eine "ZweckBteuer" zugunsten des A:uto
verkehrs verwandelt. Als solche blieb sie bestehen, bis sie im Mai 1941 VOIU RCichs
kommissar für die besetzten niederländischen Gebiete ohne Weiterea untcr allgemeiner 
Zustimmung der niederländischen Bevölkerung aufgehoben wurde. Welchen Nutzen 
der Motorverkehr von dieser Fahrradsteuer, d ie seit Dezember 1927 von fl. 3,- auf 
fI. 2,50 pro Fabrrad ermäßigt wara, hatte, kann man wohl daraus ersehen, daß für Ver
besserung der Fahrradwege im Reichsstraßenplan 1932 (I. 35500 000 ausgesetzt waren, 
d. h. fü r den Zeitabschnitt VOll 1932-1947 , während die Einnahmen in derselben Zeit 
ohne Uerücksichtigung der zu erwartenden Ertragssteigerung - 25 X fl. 7 000 000 = 
fl. 175000000 betragen sollten. Der Uberschuß von mehr a ls fI. 140000000 war also 

I Prof.Dr .. Ing.C a rIPirath: Verkehrlleinheit und Verkehr s p o litik 
1934, S. 18. 

I Siehe in der Zcit-6Chrift. DeO p h 0 u w (Der Aufbau) vom Juni 1938, ')leinen Artikel : 
" Oe rijwielbc11C!ting als bestemmi~gshcrnng voor het motonmelverkcer." (Die Fahrradateuer 
0.19 Zweck9teucr für den AutolllohlI9ChneUvcrkehr), S.33. 

, t)OOr den mißlungenen Ve!"1:lueh der Regierung, 1935 die .Pahrrad9teucr auf fl . 3,- wieder 
zu erhöhen, vgl. l!'ußnote I von Ab8Chni~t IV. 
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e~n Z u .~ c h u. ß des Fahr~a~verkehrs für den Motor\'erkehr. Im übrigen will ich hierauf 
mcht naber eingehen, weil Im Nachstehenden die JAlsten auf den M o tor y c r k e hr 
beleuchtet werden sollen. Obwohl der Gesetzgeber also die Fahrradsteller dazu be
stimmte, die für den Motorverkehr sonst nicht aufzubringenden Kosten der Straßen
verbesserung zu decken, wird im folgenden also nicht mehr über die l!~ahrradsteuer 
die jetzt glücklich der Vergangenheit angehört, gesprochen werd cn. ' 

:".clehe. Er~riige des ~traßenfolld8 sind Il un a lls dem Motorverkehr hervorgega ngen 1 
Als E 111 z I g e kommt die sog. "Straßensteuer", die nach der Umstellung vom Straßen
fonds zum Verk?hrsfO ~lds 1935 " Kraftfahrzeugsteuer" genannt wurde, in Betracht. 
Der Ertrag war un ZCltraum von 1927 (Jahr des Inkrafttretens) bis zum Scbluß des 
betrachteten Zeitabschnittes (1935) in runden Zahlen: 

1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931 . 
1932. 
1933. 
1934 . 
1935. 

Zusammen 

11. 6545000 
7884000 
9444000 

fO 887 000 
., 12108000 
" 12816000 
,. 13429000 

14335000 
20 737 000 

fl. 108 185 000 

(Bei der ~inrichtung ~c.s Verkehrsfonds 1935 wurde die Steuer erhöht.) Die Einziehungs
kosten dieser Steuer In Höhe von 4 vB gehören eigentlich, wie schon am Schluß von V 
gesagt \\:urde, unter die Kostenangabeu. Dn. wurde jedoch nicht über dss ,.Soll" des 
Konto FU.lto g~sprochen, so daß sie zur besseren Ubersicht hier abgezogen werden sollen. 
was das.flllall1aelle Endergebnis natürlich nicht beeinflußt. Die Autos trugen also lIach 
der Abslcbt des Gesetzgebers zu 96 vH zu dieser Summe bei, d. h. rd. fl. 103800 000. 

Außerdem hat ten die Autos in deu Provinzen Nord-Brabant und Grollingen während 
der J~hre 1920-1935 ~illen Bet rag bezahlen müssen VOll rd. fI. 1 786000 + fJ.920 755, 
verm.lUd.ert um " vH Elflziehungskostell, oder rd. fl. 2600 000. An Zollabgaben auf den 
Provlnzui.lstra ßell bis einschließlich 1926 ulld auf anderen Straßen von 1920-1926 
\.\:u rden nach Schätzung der C. C. V. rd. fI. 8600000 eingenommen. Mit (hohen) Ein
ZIehungskosten von f1. 3 600 000 rechnend dürfcn wir die Rein-Einnahme der Zollabgaben 
mit rd. fl. 5000000 annehmen. 

. Hinsichtlich der Einziehullgskosten der zwei provinzialen Straßengelderhebungen 
(Ins 1926) und der Zölle gilt, den Abzug betreUend, derselbe Vorbehalt wie hinsicht lich 
der Straßen- bz\.\'. Kraftfahrzeugsteuer. 

. Die Frage ist nUll, welche Steuern das Auto in dem genannten Zeitraum \'on 1920 
biS 1935 aufbraeh~e , cli~ den a II ge me i n e 11 r~ a nd e s m i t tel n zugute kamen und 
aus denen lIlan elgenthch den Straßen bau us\\'. hätte finanzieren müssen. An erster 
Stelle die Per SOll al s t e u e r (eine Art Aufwandsteuer nach dem Mietwert der 
Häuser, Möbel~er t, Zahl der Dienstboten, Billards, Reitpferde, Segelfahrzeuge und 
Autos - "WObei Geschä ftsautos und Autobusse lIach einem nicdrigeren 1'arif besteucrt 
wurden und Lastkraftwagen nichts bezahlten). Der Ertrag des Steuerteiles, der für 
Motorfahrzeuge bezahlt. ",'Urde, betrug von 1920-1935 rd. f1. 69000000, so daß auf die 
Rechnung nach Abzug der Einziehullgskosten ein Netto-Betrag von rcl. Cl. 66000000 
gebracht werden kann. 

In bedcutendem Maße trug ferner der l\lotorvcrkehr zur Erhöhung der Landes-
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einnahmen bei du rch die Zahlung von E in f uh r z ö 11 e n auf Kraftfahrze,uge und 
Ersatzteile, die einen Wert von rd. fl. 624000000 darstellten. per Brutto-ßcltrag der 
Einfuhrzölle konnte für die Zeit 1920---1935 auf fl. 51 000 000 beziffert werden, der Netto
Ertrag also auf rd. fI. 49000000. 

Drittens mußten Akzisen auf eingeführtes Benzin und O~ bezahlt .:werden. 
Zieht man vom Ganzen einen Betrag ab, der sich auf den Teil bezle~t, d~r {ur Luft
Iahrt Eiscnbahnen stationäre Motoren usw. gebraucht ",.j,rd, dann bleiben fur das Auto 
0. 28200000 übe;, die sog. Benzinsteuer, oder bei 4 vH Einziehungskosten netto rd. 
fl. 27000000 (a). . . 

Als vierte Einnahmequelle ist der Beitrag aus der 80g. zeitweise ~sondereu 
Akzise für Benzin zu nennen , der ab 1931 erhoben werden 801lte. ,mn die Landes
mittel zu verstärken, da eben eine sehr starke Preisverbilligung des Be~Zlns stattgefuudCl: 
batte . H ierdurch kann bei einem Ertrag von 80 vH zn La.sten des relDeu Autoverkehrs 
auf ein Aufkommen von fl. 83 500 000 gerechnet werden, netto also rd. fl . 80 100 000 (b). 

An fiinfte r Stelle muß für 1934 und 1935 mit einem Teil der 1934 eingeführten U I~ 
S atz 6 t e u e r _ bzw. ersatzweisen Einfuhrzoll - auf den Verkauf vou Autos, Ben zlll 
usw. in Höhe von rd . fl. 3000000 gerechnet werden. Netto-Betrag rd. fl. : 900 000. 

An Ver g ü tun gen für den Bebrauch von Fähren auf den g[~ßen Flussen und 
Kanälen wurden in der Zeit von 1920--1935 vol? Autoverk?hr u~gefah[ fl. 40000000 
bezahlt. Die Betriebskosten waren 80 hoch, da.ß hiervon nur etn klem.er Betrag als Netto
Einkommen aus dem Motorverkehr gebucht werden kann, auch weil es kostenlose. und 
finanziell unterstützte Fährdienste gibt. Auf Grund von Berechnungen kanu dieser 
fast zu vernachlässigende Posten auf fI. 3000000 netto veranschlagt werden. 

Das gleiche gilt für Parkgelder , Ertrag vom Grasverkauf entlang der ?eugebaU!ell 
Straßen, Gebühren von 'rankcinrichtungen und den Netto-Ertr.ag der Fubrerscbellle 
und Nummernausweise von Autos, wofür zusammen n. 2500000 In Rechnung gebracht 

werden. k . 
Hiermit sind so gut wie alle Einnahmen, die das ~ut~ sowohl als Zwec steuer wie 

als allgemeine Steuer aufbrachte, genannt 2, so daß WlI fur 1920--1935 folgende Auf
stellung erha lten (in Netto-Beträgen): 

. . . . . ff. f03800 000 

. . . . . " 2600 000 
Stra ßen-, s!Jäter Kraftfahrzeugsteuer . . . . . . . 
Provinziale Straßengelderhebung (1920--1926) . . . 
Zollabgaben (für Provinzialstfaßen 1920--1926 und fü r tertiäre Wege 

1920--1935) ...... . 
Pefsonalsteuer 
Akzi!len für Autos und Ersatztei le 
Akzisen Imf Benzin (a). 
Zeitweilige besondere Ak7.ise au [ Benzin (b) . 
Umsat.r.steuer . 
Fährgelder 
Parkgelder usw. 

Zusammen 
Nach oben abgerundet 

.. 5000000 

.. 66000000 

.. '9000 000 

.. 27000 000 

.. 80 100 000 

.. 2900000 

.. 3000000 
" 2500000 
ff. 341 900 000 
" 342000 000 

I Angabo der lOg. Algemeenc Ncdedandsche Verkoorllfederatie, des Sfrach~hres der 
Olintereesenten (5. 10. 1(34) und dea Vorsitzenden der A. N. W. B. (Allg. l<hcdcrland. Bad· 

fahrerbund). . '---t "(E' k n "'teuer 
t Natürlich sind die Kraftverkehrsbetriebe noch ~Cltcr ~ eucn, In oml c , 

Grundsteuer und Personalsteuer usw.); diese Steuern, die von J~em S9CSChäft. a\!gebncht 
werden musaen, dienen im W(l8Cntliehen zur Deckung der allgemeinen ta.at.eaUllga n. SII· 

!!6Ibo gilt für die Binnonschiffahrt. 
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VII . 
I n Abschn itt V wurde für die Straßenkosten, die der Motorverkehr verursachte, 

während der Zeit von 1920 bis einschließlich 1935 ein Betrag von rd. fl. 535 000 000 (8) 
berechnet. in Abschnitt VI als Einkommen aus dem Motorverkehr während derselben 
Zeit ein Betrag von rd. H. 342000 000 (A), so daß der allgemeine Steuerzahler den 1\Iotor
verkehr unterstützte mit (B-A, siehe Abschnitt III) fl 535000000 - fl. 342000000 = 
fl. 193000000, oder jährlich fast fl. 12 100000, wofür, um mit runden Zah len zu arbeiten, 
fl. 12000 000 berechnet werden soll. 

Dieser Feh 1 b e t ra g VOll 11. 193000000 in 16 Jahren, wobei noch nicht einmal 
mit den indirekten durch den Straßellbau verursachten Kosten gerechnet wurde, z. n. 
fütAhänder ungen der Eisenbahn- und Wasserstraßellzustände - wenn allch der Straßen
verkehr zum Teil dazu beitrug - , für notwendig gewordene Zollstationen, für nötig 
gewordene neue Verteidigungsanlagen usw. , steht wohl in grellem Gegensatz zu dem 
von der C. C. V. 1 berechneten U b e r s c h u ß von fl. 31 000000 (Seite 119 ihres 
Berichtes). Wäre die Bezifferung der C. C. V. richtig gewesen, dann würen die Nieder
lande das einzige Land der Welt gewesen, wo der Autoverkehr nicht nur die VOll ihm 
gemachten Kosten deckte, sondern sogar noch einen gewissen überschuß erzielte a. 
Leider wii.re ein solches E rgebnis zu schön gewesen. 

I Infolge der Einrechnung dOll der .. oommunity use" unterstell ten }'abrradverkehre, duroh 
ihre fehlerhaften Auffa&8ungen von den "initialen Kosten" und lOg. "normalisierten Steuern" , 
durch unbegründete und nicht miteinander in Verbindung stehende Abzugsprozcntsätze sowohl 
bei den Lusten wie bei den Einnahmen. 

, Prof. Dr. A. F. N o.pp . Zi nn berechnete in "E i 8 cn b a.h nun d Kr a ft wage n" 
(1931) für die jährlichen Straßenkosten in DeutIChland einen Betrag von 500 000 000 RM (nach 
Abzug der von mir sog ... initialen" Kosten) gegen 210000 000 RM an Einnahmen aus Steucrn, 
was alllO einen Fehlbetrag von 290000000RM im Jahr (S.153) ausmacht. 

Dr. A. S a r t e r berechnet in der ArtikelColge "Verkehrsmittel untereinander", die in 
Heft. 36 und 37 der " Ve r kehrste c hn i s c hen Woch e" 1931 erschien, daß 1927, 1928 
und 1929 nur in Preußen für die dem Durchgangsverkehr dienenden Straßen I 302000000 UM. 
ausgegeben wurden, wovon 300 000 000 RM. für neue Straßen bestimmt waren. Hiervon wurden 
nur 24 vH durch den Anteil an der Kraft.fahrzeugsteuer gedeckt; dieser Betrag reichte nicht 
einmal aus für die Unterhaltung. 

In Belgien v.-urde 1933 von den Herren Ru l ot und J a d e t in einer Broachüre S p 0 0 r 
te ge n Weg (Eisenbahn gegen Straße) gezeigt, welche riesigen Summen jährlich für die Straßen 
ausgegeben wurden, ohne daß sie annihernd aus den Einnahmen aus dem Auto\'erkehr gedeckt 
wurden. In späteren Schriften hat l~u l ot dauelbe auseinandergesetzt. 

Die "Salter·Kommission" kam 1932 für England zu eincm jährlichen Fehlbetrag fOr die 
StraßenkOtMn von 60000000 Pfund Sterling, der tataäohlioh vom Motcrverkehr getragen wer· 
den9011te (§52 a.ufS. 17in dem Repo r t of the Co n ference on n,ail and B o ad 
Tr a nsport). 

Das Eidgenössische Statistisohe Amt berechnete für die Periode 1931- 1935 als durch· 
acbnittlicb,m jährlicben Fehlbetrag in den Hechnungen von Kantonen und Gemeinden die Summe 
von 94 576 000 Scbweizer Pranken (obne kommunale Kosten für Signale und Vcrkehrsregelung, 
sowie a.uch. ohne Abzug der "initialen KOIIten" ); siebe D ie ö f f e n t I ich e n Au s g a. b en 
für d i e So hw e i ze r straße n 1931- 1935, S.7. 

F ür eHe nioht vom ?tfotorverkchr gedeckten Straßenk08tcn fandeIl B r e e d , CI i f f 0 r d 
0 1 de r u;nd D 0 w n s (siehe: Schluß von Abaohnitt III hiervor) für die 12 jährige Periode 
,'on 1921-- 1932 die Summo von 9750954 000 Dollan (wobei sie wo h I Rechnung mit den 
"initialen" Kosten trugen), allein für 1932 082533 OOO ' Dollnrs (H i g h w a y Co 9 t B, S. 53). 
Siehe a.uoh S. 51 von A S ur vey of trans p ortat i on in the Uni ted States, 
wo die Fehlbeträge genannt sind nach Untersuchungen in den Staaten Ncw York, New Yerscy, 
(Report of the Comm i ttee a. ppoi n t e d 20. 9. 1938 by tho Prc se d e ll t of 
t he Uni ted St ate8 to Bu bmit r ecomm endation s UPOII t he Gelle r a l 
Transporta tio n S itu a t i on) Jllinois (755 299000 Dollars in den Jahren 1926 his 
1934 (daron allein 59300000 Dollars im Jahre 1934), 24 000000 Dollans im Jahre 1934, 
und G3868000 Dollarl im Jahre 1936), während z. B. in MiBscuri gerechnet wurde, daß 
der Steuelu,hler jährlich 27,44 Dollars fü r jeden 1 % t.wtwagen, 409,06 DoJlan fOr jeden 
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Na.türlich könnte die Berechnung für die Jahre 1936 bis einschließlich 1939 fort,.. 
gesetzt werden, da dies das letzte Jahr ist , für das die Zahlen - mit demselben Vor
behalt wie fiir dic vorhergegangenen Jahre - zur Verfiigung stehen . Hierzu will ich 
jedoch nicht übergehen, weil dies, wenn sich auch einigo Punkte geändert batten, zum 
gleichen Resultat führen würde. 

über die Anderungen folgt hier noch die eine oder andere Mitteilung. Erstens wurde 
1936 mit dem Bau von Autoschnellstraßen begonnen (als erste standen auf dem Pro
gramm die Straßen Utrecht-Amsterdam und Amsterdam- Den Haag). Zweitens ging 
das Reieh 1937 zu einer anderen Finanzierungsmethode über, und zwar indem man 
einen Teil der Ausgaben auf den Ka p i tal die n s t des Verkehrsfonds überschrieb. 
Diese Buchullgsmethode war schon {riiher auch beim Straßcnfonds eingeHi.hrt worden" 
als damals die Brücken über die großen Flüsse soviel kosteten. In den Jahren 1935. 
1936 und 1937 wurden, wie die Etats des Fonds ergeben, keine Vorschüsse genehmigt, 
doch wurden Gelder aus dem " Werkfonds" verarbeitet (n. 70000, 1I. 2675000 und 
fl. 7 272000). Dri ttens wollte man in noch mehr beschleunigtem Tempo Brücken über 
die großen .Flüsse bauen. Dies wurde ermöglicht durch das Zustandekommen des Ge
setzes vom 5. 6. 1936. Ursprünglich, und zwar im Jah re 1933, wollte die niederliindische 
Regierung ihr Ziel erreichen durch Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haft\lllg 
" Beschleunigter Briickenbau"; der Staat sollte sich am Aktienkapital beteiligcn und zins
tragende Vorschüsse der Unternehmung geben, die die Zustimmung zur Zollerhehung 
auf den Brücken erhalten sollte. Dieser Vorschlag fand nicht die Zustimmung der 
Zweiten Kammer der Generalstaaten. Dasselbe Los war einem anderen Vorschlag 
beschieden. Das Recht der Zollerhebung für die bestehenden und noch zu bauenden 
Brücken sollte einer anderen Körperschaft, der "Nederlanclsche Bruggen Exploitatie 
Maatschappij", die dem Staat das benötigte Geld leihen 80llte, übertragen werden. Erst 
im Juni 1936 kam das " Gesetz zur Finanzierung des beschleunigten Briickenbaues durch 
Erhöhung der zeitweiligen Erhebung einer besonderen Akzise auf Benzin" zu
stande. Von der Brückenzollerhebung wurde ganz abgesehen. Die notwendigen Geld
mittel bekam mall durch die zeitweilige Erhebung einer erhöhten Benzin-Akzise, 
d ie dadurch VOll fl. 8 auf fl . 8,60 per 100 kg gebracht wurdet. Der Mehrert rag dieser 
Erhöhung sollte delt allgemeinen Landesmittcln zugute kommelI. Demgegenüber nahm 
die Regierullg die Verpnichtung auf sich, jährlich für den beschleunigten ßrückenbau 
fl. 2250000 in den Ve rkehrsfonds zu zahleIl. Von diesen Betriigen, die durch einige 
Provillz- und Gemeindebciträge erhöht wurden, sollten die geschätzten KosteIl 
des Brückenbaus VOll fl. 60 000 000 bei gleichzeitiger Abschaffung "on bestehenden 
Fähr- und Brückengeldern bezahlt werden. Diese neue Abgabe auf Benzin, die den Preis 
um y! Cent per Liter erhöhte, sollte vorläufig bis Januar 1944- in Kraft sein. Der Brücken
bau sollte spätestens 1941 fertig sein. Jetzt, da durch den Krieg soviele Brücken zer
stört sind und wieder hergestellt werden müssen, ist der Vorsatz - sowie der des ganzen 

5 t.wtkraftwagen, 680,33 Dollars fü r jeden 9 t.Lastwagen und 615 Dollars für jeden schwereren 
Wagen bez.ab1en mußte. 

DiCll6 Bcispielo weisen alle auf diesc1be Erscheinung hin, die sieh in allen Ländern, in denen 
Berechnungen aufgestellt wurden, zeigte. tlberall: Zuschußwirtachaft. 

I Daß der ßcnzinpreia durob die im Laufe der Jahre eingeführten Erhöhungen nicht uno 
natürlich hoch war, uigt }'olgcndcs: Der ßcnzinpreis in Niooerlnnd betrug z. ß. 1937 - also 
na.ch der letzten Stcuercrhöhung - netto 6Y: + 7 Yz ct Steuer = 14 Cent das Liter, gegenüber 
10 Cent in den Vereinigten Staaten, lJ % Cent in Rumänien, 17 Yz Cent in Ungarn, 20 y: Cent in 
Oswrreich, 21 Cent in }'rankrcich, 23 Cent in Nierderl..Ostindicn, 20 Cent in ß ulgo.rien, 28 Cent 
in Deutschland und 33 Cent in dcr Türkei (alles durchschnittlich). Der durchschnittliche Welt · 
preis betrug 10,34 Cent pro Liter, dcr der ZOlle 6,45 Cent, dcr Bruttopreis ab Pumpe also 
16,i9 Cent. 
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Verkehrs fonds - vollständig verändert, ohne daß bestimmte Richtlinien für die Zu
kunft be:kanntgegeben wurden. 

Oben \~· urde .schon gesagt,. daß die Fahrradsteuer alll 1.5. 19,11 weggefallen ist, so 
daß auch diese Einnahme - elller der Pfei ler, auf denen der Straßenfonds 1926 und der 
Verkem:~ion~ 1935 aufgebaut war~n - wegfiel. Ferner wurde 1939 die Kraftfahrzeug
steuer fur DIeselautos um 100 vH (m vier Abschnitten von 25 vH im Jahr) erhöht, weil 
der Brennstoff - schweres 01, das auch von der Industrie, Eisenbahnen und Schiffahrt 
gebrauch·~ wu.rde - nicht wi~ das Benzin von dem Eingangszoll getroffen werden sollte. 

~ndh~h Ist noch z.u.bertehten, daß 1934 die sog. " Tert iäre Straßen-Kommissioll" 
a.uf ~Ie "Elitte der Ver~llIlgu~g " J;let Nederlandsche Wegencongres" eine Untersuchung 
ellll~ l tete betreffend die " FlIlanzlerung der Verbesserung der tcrtiiiren Straßen". Der 
Bericht darüber führte zu einer Jlnderung des Gesetzes betr. die E inführung eines Ver
kehrsfon~ und des KraftIahrzeugsteuergesetzes. Ende 1936 wurde nämlich ein auf 
den Bertcht ge~.rün~et.er Gesetzentwurf eingereicht, der beabsichtigte, Geld aus dem 
Verkehrsfonds fur ~ .. e Verbe~erung von 6000 km tertiären Straßen zur VerfügtUlg zu 
s~ellen , u.nd zwa r fur den Tell, auf .dem sich ein bedeutender Autoverkehr abspielte; 
bislang d iente der Verkehrsfonds, wie oben 8chon erwähnt wurde, wesentlich nur den 
Interessen der primären und sekundären Straßen. Ende Dezember 1937 t rat dieses 
Gesetz in Kraft. Hierin. wurde ~stimmt, daß alle Provinzen einen ter tiären Straßenplan 
aufstellen mußten. Die ProvIllzen sollten zusammen für die zollfreien sekundären 
Straßen 35 V H von dem 7/ 11_ Teil des Ertrages der Kraftfahrzeug- und .Fahrradsteuer 
und für die zolUreien tertiären Wege 10 vH von dem 7/ ._Teil des für die Provinzen 
bcsti~mten Anteils des Ertrages der Kraftfabrzeug- und Fahrradsteuer erhalten. Die 
Verteilung des Ertrages sollte na~h im Gesetz genannten Maßstäben vorgenommen wer
d.en. Das Geset~ braehte also kellle Z\tnahme des Steuerertrages mit sich, sondern nur 
e~ne Ve r s c h l e b u n. g d~r bestehenden ~inllah men aus dem Motorverkehr (und 
Fabrmdverkehr). Im flllanz lelJen Rahmen dieser Betrachtungen könnte die Oesetzes
ä.~de~ung al~o außer Betracht b.leiben, wenn es nicht so wäre, daß diese Neuregelung 
fur die Provinzen etwas mehr Mit tel zur Verfügung stellte, wovon die bis jetzt zu kurz 
gekommenen tertiären Straßen verwalter ihren Nutzen ziehen sollten. Für die restlichen 
I~OOO km semi-tertiären Straßen wurde nichts zur Verfügung gestellt. Hierfür müssen 
(he Untel:haltungspflichtigen auch weiterh in selbst sorgen. Der Motorverkehr t rägt 
außer Kleinigkeiten an Zöllen nichts dazu bei. Die Kosten der Verbesserung von 6000 km 
te.~tiären Stra~.~11 ~ollten nacll Schätzu ng fl. 72000000 (fl . 12000 pro km) betragen, 
wahrend lU.an Jahrheh fl. 1 200 000 oder fl. 200 pro km für die Unterhaltung benötigte. 
Man darf ~le~t vergessen, daß die ~nte~haltu~gspfliehtigell noch immer für Unterhaltung 
?urchsehnltt.hch. f1. 250 pro km Jahrhch beitragen müssen. Dieser letzte Betrag war 
Jedoch zu medrlg geschätzt. 

Wenn man - wie die C. C. V. -, von der Annahme ausgeht, daß ab 1935 bis zum 
Jahre 19f.H keine Änderungen eintreten werden, weder in den Straßenkosten noch im 
~.teu:re~trag inlolge der Zunahme der Kr~ftfabrzeuge, so kann man eine neue Rechnung 
fur dm Zukun ft erdenken. Aber dann weicht man sehr von der Wirklichkeit ab· um so 
mehr, da die C. C. V. bei ihrer Berechnung für die Zeit von 1936-1951 dicse l~n oben 
genannten. Fehler machte wie für den Zeitabschnitt von 1920- 1935. Die Schlußfolgerung 
der C. C. V. war, daß (sogar bei Anleihen für den Reichsstraßenbau ab 1936 wofü r Rente 
und Tilgung bezahlt werden mußte), die Rechnung für die Jahre 1936 bis 'einschließlich 
1951 - d~m J ahr, in dem optimistisch gedacht, die ganze Straßenverbesserung fertig
ges~llt sem sollte - so ausse.hell würde: fl. 495000000 Bollten ausgegeUen werden ulld 
f1: 064 O?O 000 konnten an ElUnahmen aus dem Motorverkehr gebucht werden, so daß 
Cln GewIllusa ldo von fl . 69000000 entstehen würde. Dieser sollte Z\ISammell mit deli 
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oben berechneten n. Sl 000 000 übcrschuß für den Zeitabschnitt von 1920 bis einschließ.
lich 1935, einen Ge 8 n m t üb e r s c h u ß an Einnahmen aus dem Motorverkebr von 
fI. 100 000 000 ergeben! 

Diese Mei nung ist jedoch aufgebaut aus fehlerhaften Voraussetzungen und entbehrt 
jeden Grundes; es ist traurig feststellen zu müssen, daß dieses Ergebnis in den Nic?-cr. 
landen ohne weiteres als zut reffend angenommen wurde (außer von dem ehcmahgen 
General-Schatzmeister Dr. Dr. A. v fL n D 0 0 r n i n c k und von mir). Bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten beriefen sich die Interessentengruppen auf das Ergebnis der 
fehlerhaften Berechnungen der C. C. V.; die Regierung konnte hierauf nichts erwidern. 
Nach der vorstehenden Kritik wird die }~olgerung kein Erstaunen erwecken, daß der 
Schluß, zu dem die C. C. V. kam, graue Theorie ist, und zwar fehlcrhafte graue Theorie. 
Dies zeigt auch schon die Verllllchlässigung der ZillSZIlhlung für geliehene Gelder seitens 
der C. C. V. 1l1it Heoht weist denn auch das Mitglied der C. C. V., Dr. Dr. A. van Door
nin ck, der einzige, der in der Kommission die Zahlen u11d Behauptungen des Aus
schusses der C. C. V. kritisch betrachtet hatte, darauf hin : 

" Ein Beispiel, wie weit eine au f theoretische Erwägungen aufgebaute Beispiel
rechnung (Konto-Ji'i nto) von der Wi rklichkeit entfernt ist, liefert die Betrachtung des 
Ausschusses der C. C. V. auf S. 100 (des Berichtes) über die Rente. Die Schwierig
keit, den Rentenbetrag, mit dem mall die ßeispielrechnung belasten müßte, einigermaßen 
zuverlässig zu berechnen, hat den Ausschuß dazu gebracht, mit der Hente über
haupt nicht zu rechnen. Nach seiner Meinung .war dns auch ni~ht so notwe.ndig,. da .die 
Einnahmen des Konto·Finto höher sind als die Ausgaben. Wie anders die WlIkhch
keit ist, zeigt uns das Begleitschreiben zu dem Kostenanschlag des Vcrk.6hrsfonds für 
1938 in dem der frühere Wasserbauminister a.useinandergesetzt hat, daß die Vollendung 
des il.eichsstraßenplalles im Zeitabschnitt 1937- 1952 110ch fl. 245 Mill. kosten würde. 
]938 sollen rd. fI . 26 Mill. verarbeitet werden, von denen fl. 20 Mill. bei Ermangelung 
gewöhnlicher Mitt-el dem Kapitaldienst zur Last gelegt werden. In dem Beg~~i~hre~.ben 
wi rd ferner bereehnet, daß, bei einem Zuwachs des Steuerertrages um 5 vB Jahrhch uber 
den Ertrag von 1936, 1952 die Schuld des Verkehrsfonds durch diese Finanzierung um 
{I. 130-140 Mill. gestiegen sein würde. Bei einer Tilgung in J5 Ja.hren und einem Zins
fuß von 4 vH wird die Tilgung dieser Schuld ab 1952 fl. 12000000 jährlich betragen 
wührend die Unterhaltung des fertiggesoolltell Straßenplanes fl. 2,5- 3 AtiU. beanspruchen 
wird, so daß VOll 1952 an der Anteil des Reichsstraßenplanes am Ertrag der Motor- und 
Fa.b rradsteuer - dieser Anteil wird inzwischen auf fl. 15 Mil!. gestiegen sein - während 
der erstfolgenden 15 Jahre vollständig nur für die Beuhlung von Zins und Tilgung und 
für die Unterhaltung benötigt werden wird. Bei einem Zinsfuß von. 3 v H oder 3!4.v H 
ist das Ergebnis etwas günstiger, aber die obengenannten Zahlen zeigen wohl deut lich, 
welch falsches Bild man von den Kosten des Straßenplanes bekommt, wenn der Rente
fak tor vernachlässigt wird." 

Hiermit bestätigt der frühere General-Schatzmeister, der wohl dnran gewöhnt war, 
mit finanziellen Zahlen umzugehen, was er in D e E c 0 n 0 m i st (Der Okonomist) von 
1937 geschrieben hatte (siehe dritte l<~uß note von Abschnitt I1). . 

über den Gebrauch der willkürlichen Abzüge von Kosten und Emnahmen des 
Motorverkehrs seitens des Ausschusses der C. C. V. urteilte va n D 0 0 r n i n c k 
in Punkt 3 seines Minderheitsberichtes ebenso vernichtend wie der Schreiber dieses 
Artikels im Vorhergehenden. 

VIII. 
Im Vorhergehenden wurde dargelegt, daß die Bintlenschiffahrt unentgeltl ich die 

kostspieligen Reichskanäle benutzt, daß die Eisenbahn die vollen Wegekosten trägt, 
was ihr aber lediglich die Beiträge aus dem Verkehrsfollds, d. h. der Steuerzahler er-
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~ö~l ichen: Der ßetriebsüberschuß der Eisenbahnen ist eben;;:icht groß genug, um damit 
(he Ihnell. Jet 1. t zugerechneten Kosten für Rente und Tilgung des 11. a. in deil baulichen 
und ort.sgebulldenen Anlagen angelegten Kapitals zu bezah len (sieho unten). Weiter ist 
d~rgelegt;, daß der t.lotorstraßenverkehr die Kosten, die der ßau, die Verhesserung und 
dlC Unterhaltung der Straßen verursachten, nicht aufbringt. Ohne Angabe näherer Zahlen 
da.rf ang(mOlllmen werdel.l, .daß auch die Küstenfahrt und die LufHah rt ein gleiches Bild 
zeigen. Anf der ganzen Linie sehell wird, daß die Allgemeinheit die Verkehrszweige unter
stützen muß. 

.. i\lan kaun nicht leugnen, daß, solange die Kapazität der Trallsportm ittel für die 
Beforderung der Transportmengen zu groß ist, eine Konkurrenz entstehen wird, die mit 
dem Untergang oder Abbau von gewissen 'l'ransportbetrieben cnden wird mi t _ nadl 
d?r ~ i be~iLl.ökollom isehen Lehre - "tJle survival of the fittest". Aber wel'lll milli scilon 
hlerlll e.IIlCl~ Ide~lzustan~ sehell will, dann darf doch wenigstens erwa rtet werden, daß 
auch ~',rkh~h die an~ wutschaftlichsten arbeitenden Verkehrszweige erhalten bleiben 
und mebt d ie am meisten unterstützten. Hierhei wird angenom men daß die anderen 
Konkurrenzbedingungen gleichartig sind. ' 

Naeh diesem Geda~kengang ----: also solange ma n nicht den 'l'rallsport luxus, den 
Oher~lll~ au. VerkehrsIlutteln, drastisch angreifen will, wobei ma.n sich clirekt vor die 
~ch\\'lerJ!~~e L.t gestellt ~hen würde, womi t der Einschränkung a.ngefangen werden soll 
I~t es nat.urh.ch, ~aß ~lll Drang entstand, ZII einem Zustand zu gelangen, hei dem jeder 
\ erkehrs~~'elg sellle eigenen. Kosten decken sollt-e. Denn dann würde sich gleich zeigen, 
welcher (heser Verkehrszweige Il.m wirtschaftlicbsten arbeiten würde und dadurch die 
größte.Dase.insber?ch~ igung hätte. Theoretisch ist gegen diesen Drang 11ach Eigellwirt
sehafthcllk61t well~g elllzuwell~ell, wenigstens wenn man keinen oder Ilur geringen \Vert 
legt auf andere lllClit genau III Geld zu berechnende Vorteilcl. 

Zum Teil kanu mall die Sanierung des Verkehrswesens nach diesem Grundsatz 
schOll gar nicht iuAngriff nehmen. Wenn man z. B. die ßinnellschiHahrt2 flir die von ihr 
gemachten Kos~ll (mit Abzug der Kosten für Entwässerung, Bewässerung, wenn diese 
z~ berech nen sllld) vollstiindig verantwortlich machen will, z. ß. durch die Erhcbung 
boherer Abgaben oder - besser - durch Einführung einer Fabrgeldsteuer, dann kann 
lllan davon überzeugt sein, daß ein großer Teil der Schiffabrt vemiehtet werden würde 
und daß außerdem auch die Einnahmen aus von dero.rtigen fiskalischen Maßnahmer; 
ermordetlm Bet rieben zusammensehrwllpfen würden. Man hütte dann das Kind zu
g~cich mit dem Bade ausgesebüttet. Nimmt man sich vor, die BinnclIsehiffahrt auf 
diese Weise zu sanieren, gleichzeit ig mit der Einführung einer derartigen Politik bei 
den anderen Verkehrszweigen - wodurch vermieden werden könnte daß allzu un. 
gleiche K onkurrenzbedingullgen entatehen würden -, daJln würde d: lliloch eine un
mit.tclbarl! J!:olge dieser Maßnahme sein, daß die Kosten der Verkehrszweige auf ver
scJlIedelle NLveaus zu stehen kümen und außerdem, daß die l<~rachtkosten au( der 
ganzen Linie erhöht werden müßten. Die :Frage ist, ob die Binnenschiffahrt dabei 
Ilic~t in eine allzu ungünstige Wettbewerbslage käme \lud ob sie noch existieren könnte. 
Weiter, ob die Wirtschaft durch die verkehrsstrukturelleIl und Kostenänderungeu keine 

I In jeder Periode der Depre88ion, wo große An8prüche an die öffentlichen Geldmittcl 
gestellt .werden und lIIan versucbt, diese soviel wie mOglich herabzudrücken tauch~ dcr Wunsch 
ßach Elgenwirtaebanlichkcit wieder auf. ' 

~ ~r )lte port of tbo N.at.iol.18.1 Tran 8110 r ta.tion Co mmit tee (1!l33) 
~hrelbt 1II [ ~llIkt 4; "As a general prmclplo mland watcrwnynhould bear all COIIt/j of amortizatiou 
mtercst, mallltcuauoo Bnd operation of the facili tics for thcir navigation. ]f they cnnnot bea; 
such charges and compitc with other forms of tfllnSI'0rt, thoy IIhould bc nblIlHJoncd." Und in 
Punktö: .. A~tomoti\'e t':lI18portat!oll should bear itll fair burden of tax, but only Oll Il. blllli6 
of compcnnatiOli for llublie expcndlture on it~ behalf plus itll share of the gcncral tax load." 

Zeltlehr. I. \ ·erk"ehru.wenschaft. 18. Jahrll. Heft 2. 7 



I 

ns $. A. Reitsma: 

sc.hwerell Schäden erleiden würde. Denn Industrie und Hand~1 rechnen mit ~stimmten 
Verkehrsmitteln und mit bestimmten Frachten. Man mo.~ einwenden, da~ die Kosten
steigerung nicht allzu groß sein lind auf die Dauer au~geghc~.cn w~rde .. Die an~ere -
größere _ Beschwerde bleibt aber. Was ferner ?lClbcn wu:de, Ist die Vergroßerung 
des Werkverkehrs infolgc dcr .Frnchtenstcigerung IIll gewer?hchCl~ Verkehr". J edc?fa lls 
wii rde es nötig sein, den Werkverkehr einzuschränken, damit ~r n,lCbt dem o rfe.nth~.ben 
Verkehr, der jedem dicnt, ullerset)';l i ch~n Schaden ~ufügt . p er lIld.l!ckte Nachteil wurde 
vielleicht größer sein als dcr problem,ahsehe V?rtell .. aus, hohcrc l~ ]i fachten.. . 

Ln dcr Annahme._daß dcr Bet rieb der NIederlandischen E isenbahnen lU~ht C1ge l~
wirtschaftlich war - zu Unrecht, siehe spater - hat manjabrelang ver.sucht, Ihn soweit 
zu bri ngen. Was hat man dabei erreicht 1 Nichts! Die Fehlbetragswutschaft besserte 
gieh nicht. Frnehtcrhöllllngen, die, wie die Regierung boffte, zur Besserung der Lage 
hiilten beitragen kÖllnen, würden den Verkehr !loch mehr gedrosselt und als~ gera~,e das 
Gegenteil \'on dem, was llIan erreichen woll,te, zu!' Folge gehabt haben. G~,ter wurden 
auf Schi ff und Kraftwagen abgewandert seill . BIS aufs Äußer~te durchgefu~rte Spar
maßnahmen durch welche selbgt lebenswichtige Teile des Betnebs abgeschlUtte!l wer
deli mußten' hlLtten ebensowcnig J~rfolg. In Niederlünd isch-I ndien hat Illan in den 
Krisenjahrei; 1920-1923 (und auch in letzter Zeit) dicsellICIl ]~ rfllhrllngen gema~ht; 
da ooi hatte mall damals dort noch nicht mit der Konkurrenz anderer Vcrkehrsmltlel 
zu rechnen i. 

Aber selbst wenn es auch gelungen ware, die Eigen wirtschaftlichkeit des ~Vasser
verkehrs und des E isenoohnwesens 1.U erreichen (was, wie wir gesehen haben, mcht der 
Fa ll ist und sein kann ), dann würden sich fortwährend neue mil itärische, politisclle oder 
andere Forderungen geltend gemacht haben, di.e zur Gewährllng~~on Z~schüsscn. de~ ~11-
gemeinheit gezwungen hätten ; man hätte wJeder. von dem Elgenwlr~chafthch~eI Ul
prinzip abweichen müssen. Dasselbe ,ist der Fall ~Im Motorvcrkehr. H~tte m~n dll!sen 
Fragen aus finanziellen Gründen kCllle Folge leisten . woll?n , obwohl sIe an. Sich wohl 
berechtigt gewesen wären, dann würde der Verkehr keme, dlCnende Rolle gespIelt ~abe ~l, 
und würe es nicht nötig gewesen, daß der Staat und seme Organe den Verkehr III (he 
Hand nahmen, 

Die Forderung der Eigellwi rtschllftli chkeit hllt also für die P raxis keinen odcr fast 
keinen Wert2• Daher kommt es, da ß die Wissenschaft mell r und mehr davon abkommt. 
Das ausgesprochenste Beispiel finden wir bei P i r ,a I, h , d~r ursprünglich an dem Grund
satz: der EigenwirUlchaftlichkeit der Verkehrszweige resthielt , aber doch - zu Recht 
allmählich davon abrückte'. 

In der letzten seiner Veröffentlichungen, in der er diese :l.i'rage behandelt, sch!ägt 
er denn auch vor, von der vo l l s t ä nd i gen K08tendecku ng abzusehen, um zu, elller 
J> art i e 11 eil Wirtschaftlichkeit 1.\1 kommen, damit m~n den größte ~1 ökonomischen 
Nutzen aus dem Verkehrsapparat ziehen könnte. " Das Ist der Weg ellle~ übern~hme 
bestim mtcr Kosten der Verkehrswi rtschaft durch den Staat4

." Naeh se~ner Memu.ng 
wird unter bestim mten Umstünden "der Staat oder in der Hau pts~che d ie ,\Ugemelll
heit die Kosten für die Verzinsung und unter Umständen auch für ~e Abschrelbu?g des 
Anlageko.pitals für die baulichen oder ortsgebundenen Anlagen der E isenbahnen, \\ o.sser-

I Siehe meinen Artikel " Die Hentabilitätsfragc bei kolonialen VerkehrsmitteIlI" im 
}'cbrunrheft 1!)4" vom Ar eh i v f Ur Eisenbah n we8ell. . 

~ 
t l "ror. Dr. -E m i I Sa x: " f:in J<'innllzprinzip kan,n nieht richtig sein, dl\S zu l'raktillCh 

Ilndurchhführunrcll Ergebni8!lC1i führt" (Die Verkehrsnllttcl j L). • h f 
, Pro!. Dr.-Ing. C. Pir nt h: Di e G rllndl 8.ge u der Ve rkehr s wlrt8 c a t 

(1034), S, 250, \\' d I cl Z t " . Z· ' • l)rof. Dr .. lng, C. PI r 8. t h: "Staat und Verkehr Im an e er ~I en m: ,e I • 
sc hr i ft für Verk e h r8\\'L8scnsc haft, 13.Jg. 1035/36, S 33. 
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straßen und Straßen übernehmen müssen". " Bei dieser Lösung würde allerd ings die 
Allgemeinlleit ungefähr 20- 25 vB der gesamten entstehenden Kost.en bei Zugrunde
Icguug eines normalcn Beschä ftigungsgrades durch Steuermittel aufzubringen haben. 
Das absolute, privatwirUlcbaftli che Rentabilit iit.sprinzip, wie es bisher durchweg für die 
Eisenbahnunternebmungen Grundsatz war, wi rd durch ein part ielles Rent llbilitäts
prinzip fü:r die Verkehrsuntcrnebmu ngen im Interesse der Volkswirtschaft ersetzt wer
den mlissen. " 

Hiergegen kann man gewicht ige Bedellken geltend machen. P rof. Pi rat h hat 
dies sehr gut gefü hlt. Die Belastung, die hierdurch dem Staat auferlegen würde, 
nannte er dellll auch einen "völlig neueIl schwerwiegenden Faktor in der staat lichen 
Finanzwü,tschaft". E r sagt weiter: 

" Der Staat wird in dem Bestreben, durch besondere Verkehrssteuern auf die tat
sächlichell Verkehrs leistungen seine Aufwendungen für den Verkehr bis 1.U einem gewissen 
Grad zu d ecken und dies als Mittel zur Abstecku ng der Grenzen der Betätigung der ver
schiedenen Verkellfflmittel zu benutzen, der jeweiligen Lage.der Allgemeinwirtsclmft und 
einer mö~;lichen E ntlastung der Wirtschaft durch 'frnnsportkosten im I nt.eresse cines 
leichteren ArbeitslUlsgleichs Rechnung tragen miissen, }~iir die Ver k e hr .'I be tri e b e 
ergibt sich die Notwendigkeit spafflamster und geschicktester b(; triebswi rtlichllftlicher 
.\laßnahmen, um bei guter Verkehrsbediellung die 'l'ransportkosten, fü r die sie noch die 
Verantwo:rtung haben, so niedrig wie möglich zu halten. Die A II g e m ei n h 6 i t wi rd 
der neuen Lage dad urch Rechnung t ragen müssen, dnß alle über die Notwendigkeiten 
von Staat, Volk und Wirt-schaft hinausgehenden Wlinsche nach übertriebener Verkehrs
güte oder Verkehrsluxus zurücktreten müssen, um der Verkehrswirt.schaft die Lösung 
ihrer schwierigen Aufgabe zu erleichternI ." 

Es ist nun nicht zu bestreiten, daß auch bei alleiniger Lockerung des Eigenwi rtscharts
prinzips, ungeachtet der Pi r at h schen Warnung, i.i bcrall automatisch eine Zunahme 
von Verknhrsluxus die Folge sein wird, und daß außerdem - weil die Kosten Hir die 
u:J.ulichen und ortsgebundenen Anlagcn bei den verschiedenen Verkehrszweigeil nicht 
gleichmäß ig hoch sind - , die MaßnaJulle eine nicht gercchtfertigte Bevorteilung flir die 
Betriebe, die mit den wenigsten variabelen Kosten, aber deshalb noch nicht am wirt
schaftliclwtell , nIbeiten, zur Folge haben würde. Es würden also 'l'ransportversehie
bungen stattfinden, womit für die Verkehrszweige und die darin arbeitenden Betriebe 
große Gefahren verbunden wären. 

In dem von P i rat h empfohlenen System wird die Einführung einer Verkehrssteuer 
ins Auge gefaßt. Von derartigen Steuern bin ich kein Freund. In diesem Fa lle sei zu
gegeben, daß die daraus fl ießenden Einnahmen fü r den Staat eine Kompensation sein 
könnt-cn für die Kosten, die durch die gänzliche oder teilweise übernahme der in den 
Weg gestückten Kosten veranlaßt wurden, Diese Besteuerung der I?rachten, die im 
Werkverkehr höher sein könnte als im öffentlichen Verkehr, bedeutet to.tsiichlich das
selbe wie eine 'l'ariferhöhung, um zur E igenwirtschaftJichkeit zu kommen, wobei zu
gegeben sd, daß di e Durchführung von den privaten Unternehmern nicht so leicht um
gangen we:rdell ka.nn wie eine Tariferhöhung, wenn auch die letztgenannte Ma.ßnahme 
besser im Werttarilsystem, das zumeist gemeinwirtschaftlieh ist, verwirklicht wer
den kann. 

Wegen dieser Bed enken kann ich dem System der partiellen K05tendeck ung, wie \ 
es von P i r at h empfohlen worden ist, lloch weniger ooipOichten a ls dem Prinzip der 
vollen KO!ltendeekung. Die partielle Rentabilität macht die an sich schwierige Frage 
ohne Notwendigkeit noch verwickelter als sie schon ist. 

1 A.n"O. S. 3~, ,. 
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Eine weitere Beschwerde gegen die praktische Durchführung dcr Prill1.ipicn der 
vollen lind der part iellen Hento.bilität tritt in E rscheinung, wellll einer der Verkehrs
zweige schon eigcllwirtschaftlicb ist. 1cb meine damit folgendes: 

Im Vorhergehenden wurde davon ausgegangen, daß auch die Niederländischen 
J<~isenbahnen nicht cigcuwirtschaft lich seien. Diese allgemein verbreitete Meinung stiitzt 
sich darauf, daß seit ungefähr 20 Jahren jährlich viele Millionen Gulden vom Staat zu
gezah lt werden mÜSlICIl, um die Fehlbeträge auszugleichen, (lic VOll dem seillcrzeitigen 
Finam:minister Jhr. Dr. d c Ge e r "der schwarze 'Fleck" im Etat genannt wurden. Die 
Frage stellt sich: Sind die Niederländischen Eisenbahnen tat 8 ä ch I i ch notlcidend 1 
Anscheinend wohl. 1m Zeitabschnitt von 1920 bis einschließlich 1935 - der auell beim 
Motorstraßenverkehr \11 Betracht genommen wurde - waren die Betriebsergebllisse 
wie folgt: 

Jnhr 

1020. 
1921 . 
1922. 
1923. 
1924 . 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931 . 
1932. 
1933. 
1934. 
1935 . 

Bctrieb6übersohuß 

fl. 23 000 000 

" 
" 
" 
" 

" 

97 000 
2 702000 

11 348000 
36552000 
41 513000 
43837 000 
42809000 
47 162000 
50 615000 
46687000 
3i 295000 
22303000 
12 9i6 000 
8238000 
5759000 

fl. 432 893 0001 

Fehlbetrag, um Zin6Cn und 
Tilgung :tu beznhlen; vom 

Staat :r.uzu8ehießen 

Ii. 

" 
" 

ff. 

" 

32933000 
30502000 
22987000 

2593000 
17 311>000 
28691 000 
32418000 
29652000 

fl. 197 091 0001 

Diese Fehlbeträge - außer in den Hochkonjunkturjahren - waren .Folgen der 
Kapitallast, die auf den Niederlä ndischen Eisenbahnen lag und die ungefähr den KosteIl 
des in den baulichen und ortsgebundenen Anlagen festgelegten und noch nicht getilgten 
Kapitals gleichkam. 

Wie ist nun diese Schuld eiltstanden und ist es wohl re e h t und k lug, diesen 
Staatsbetrieb noch lange Jahre eine bleierne Last mitschleppen zu lassen, die der Eigen
wirtschaftlichkeit im Wege steht 1 Vor wenigen J ahren bot sich eine gute Gelegenheit, 
Ulll den Betrieb vollständig zu sanieren. Das war 1937, als das sog. Reorganisationsgesetz 
der Niederländischen Eiscnbahnen zustande kam. Hier hätte man die Uml:l tellung des 

I) }' ür die apiiter folgenden Jahre wnren diese Posten: 
193ü . f1. 3 Mi 000 f1. 31 851000 
193i 9507000" 33451000 
1938 ." 12394000 ,,23335000 
1939 . " 22398000 " l i456000 
1940 . " 32223000 " 14 ßiß 000 

(eillllChließlieh f1. 4500000 für KriegllllCbaden und bei höheren Ab8chreibullgen). 
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,.gemischten Unternehmens" in einen "Staatllbetrieb in Gesellschaftsform" bellut1.en 
sollen, um eine tote Kapitallast, ungefähr übereinstimmend mit dem \'011 Pi rat h 
genannten Posten, dem Betrieb abzunehmen. 

. Wie I die ganre. Eisenbahnschuld entstanden war, habe ich damals ausfiihrlich gc
~htldert "?d dabei angege~n, daß es der Staat gewesen ist, der große, di rekte finan· 
zlClle Vortei le aus de~ Betrieb der damals noch p r i v a te n Eisenbahngesellschaften 
gezogen hatte, olme dJCSC Erträgnisse gehörig l.U \'erwalten. l ch nenne nur ei1U:elne. 
~er ~taat; .~ieß die Eiscnb~~~ den ~r~nsport VOll Postsachen unentgeltlich verrichten ; 
fur die Beforderung von t..lJ htnr, Pohzel, Gefa ngenen us\\'o wurde nichts bzw. ill einzelnen 
Fällen vid zu wenig .bezahlt. i\fal~ z\~~ng. die Eisenbahn, Zolllokale zu bauen (sogar rein 
zu halten und zu heizen), ohne hlerfur ellle Vergütung zu gewähren. Ferner nahm der 
Staat an dem Mehrgewinn teil, wenn ein solcher erzielt wurde, während er der E isenbahn 
d}e Pflicht au~er1egt?, !iir ~ie Absperr.ung der Eisenbahn und für die Sicherung VOll 
Kr?UZllllg:en .. e I ~ s;. I t I g die notwendige Sorge zu tragell~ . F iigt man hierzu die Ver
pfhcbtung fur die Eisenbahn. vom Staat angelegte Verbindungen in Betrieb zu nehmen, 
\\'~ n n ~.na\\ auch vor~ussah , daß .sie s i ~h nicht loh nen, also nicht eigen wirtschaftlich 
sem wurd.en, danll Wird es deutlich sem, daß aH diese Verlustposten fiir die Eisen
Lahn ZlIS!llllillen die in den baulichen und ortsgebundcnen Anlagen festge legten Kosten 
weit iiber1;reffen \lI1d daß in friiJleren Jahren nicht viel mehr abgeschrieben werden kon nte 
a]s der Betr~g, W?1.U d ie]~isenbah n infolge der Konzessiollsbedingungen verpfli chtet war. 
h s handelt Sich hier um Beträge, die viel höher sind als der kapitalisierte, jährliche, oben
genannte Fehlbetrag. 

Es würde als.o nichts U~ge~echtes darin gelegen haben, diese in der Verga ngenheit 
genossenen VortClle, durch <he eIDe geniigende Abschreibung unmöglich gemacht wurde, 
anzuerkennen und einen D?betposteu der Eisenba hnr~chnullg auf die Rechnung des 
S.taates zu nehmen. In dem III Fußnote I genannten Artikel \vu.rde eine derartige Tilgung 
dIeser "Ehrenschuld" von mir empfohlen. 

Später zeigte sich auch, daß die Eisenbahn selbst3 und das Ministerium \' 0. n \V a te r
s t a a t, dem d.ie EisCl.lb.a hn~ll unterst~llt sind, diese Lösung anch als die beste angeraten 
hatten. Das FlDanznUUlsterlwn war Jedoch dagegen. wei l es fürchtete. daß in diesem 
Fal.l die S ta~tssch\lld %u sta rk erhöht würde. Die damalige Regierung vertrat die gleiche 
~emun.ß" nut dem Erfolg, daß eine ha lbe Maßnahme getroffen wurde, und zwar indem 
mcht die ga.nze Schuld, sondern nur ein 'feil des früher berechneten Abschreibungsrück
standes auf des Reiclles Rechnung kam. Der Staat übernahm fl. 130 000 000 der Schuld; 
es verblieb noch eine Kapita llast von fl. 289 543 000 oder rd. fl. 290000000. Wäre diese 
ScJlIlld 1937 getilgt worden, dann wiirde der Betrieb auf eine in jeder Hi nsicht vollkonunen 
zu \:crteidigende Art saniert worden sein. und mall hätte einen gesunden Eiscnbahn
betrieb bekommen, der entlastet gewc~1I wäre von Hcnte und Tilgung der noch übrig-

1 S. A. R e i t 11 ill U. : "Diagnose cn Therapie, de sanccring der spoorwegfinaneicn" (Dingu06C 
lInd Thernpie, die Snnierllng der Eisenl.mhnfinanzcn), Zeitschrift D c E e 0 11 0 m i H t. (Der 
Ökonom ist ) 1938, Jllli beft, S. 145. 

~ Bei .der M~atschappij tot. Exploitatie van Stnntsspoorwegen in Holland hat man jahre
lang den eIgenartigen Zustand gekannt, daß nneh den KOllZC88ionsbcdinglillgen die l~il!C nIJRhn· 
g~llschßft bei höheren Einnnhmen aus g r ö ß c r C lil Verkehr V c r I U 8 t zu buchen hntte, 
wahrend d.cr Staat die finnnz iellen Vorteile pfliickte. 

~ Niemand weniger al9 der damalige Gencraldirektor der Niederländischen Ei6Cnhahnen 
Dr. H,: \" 8 n M?, n e n '. ein 8usgezeiehneter Verkehrsmann und ebenso ausge7.eiclmcter Kenne; 
d~r } many.ell, rIßt zu eUier 80Iehen Löeung auf S. 13 der F i 118 n eie e I . g e 0 n 0 m i a e h 
K.warta a l ove rzi e h t d e r Am aterdn m 8e h e B a nk (Nr.59, April 1939). Dio 
BIlanz der XiederH\ndischen Ei8Cnhll lmen enthält jetzt noch einen POilten \"on rd. fI. 100 000 000 
lila "Fehlbetmg der Reorganisation". Ob der Betmg ~timmt, i~t nicht ausfindig zu mnehen. 
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gebliebenen Kosten 3 11 baulichen und ortsgebunclencll Anlage n. Die Eisenbah.nen wären 
dann zu einer ausgeglichenen Rechnung gekommen. 

Muß im Rahmen dcs Gedankenganges, der dem vollen und partiellen Rentabilitäts
prinzip zugrunde liegt, an dieser Schuld festgehaltcn werden, die im Wesen schon längst 
getilgt. ist? Die Anwort ist einfach : natürlich nicht! Es hat keinen Sinn, daß ~er Stnnt 
sein eigner Schuldner ist; ob Zins und Tilgung in den Verkehrsfond vom Staat cmgezahlt 
werden oder auf dem Stnntsebt erscheinen, ist einerlei. Fiir den Stcucnahlcr kommt es 
ebenfll llls auf dasselbe herlL\ls. Die Fortdauer dieses Zustandes macht es in jeder Hin
sicht nur schwieriger, eine gute Einsicht in die wechselseitigen Verhältnisse der ver· 
schiedcnen Teile der Verkehrscinheit. zu bekommen, während dem kein einziger Vorteil 
gegenüber steht.. Das Beste würde sein, die Eisenbahnschuld auf die Staatsschuld ~ber. 
zuschreiben ; denn der Staat. bat in der Vergangenheit. den Betrag doppelt und d rClfach 
von den E isenbahnen empfangen, aber diese Summen völlig "aufsoupiert" , wie ein un· 
ehrerbietiger Volksvertreter es einmal ausdrückte. Schlägt Illa ll diesen richtige ~l We.g ein, 
dann zeigt sich, daß sogar unter den gegenwärtigen Umständen der gegenwärtige meder· 
ländische Eiscnbahnbet rieb eigen wirtschaftlich ist und keiner Beit räge aus der öffent. 
lichen Kasse bedarf. 

Hiermit komme ich zu einer anderen Seite der Frage der vollen Kostendeckung, 
die sich auch geltend macht bei der der teilweisen Deckung, näml ich: Wenn die Eisen· 
bahnen vollständig ihre Kosten tragen, so würde ein Fehlbetrag nur heim l\Iotorverkehr 
und bei der Binllenschiffahrt vorliegen. Die Durchführ ung des Kostendeckungs· 
prinzips wü rde eine Erhöhung der Frachten zur Folge haben, die z. B. von der Binnen· 
schi ffah rt sicher nicht getragen werden kann. Diese so nützliche ß etriebsart würde man 
zugrunde richten, wie das in England im vorigen J ahrhundert geschehen ist. Auch beim 
Motorverkehr \\iirden die aufz ubringenden Lasten, also d ie Frachten, steigen nüiS!ICn, 

\ 

wollte mau zur Eigenwirtschart lichkeit kommen. Das Aufgeben dieses Prinzips bedeutet 
a llerdings bei diesen beiden Verkebrszweigen eine Subvent ionierung und macht es un· 
möglich, den VerkeIlt aufs wirtschaftlichste zu leiten. Auch bei einer part iellen Rentabili· 
tiit blei bt die Ungerecht igkeit der Su bventionierung in bezug auf die Ei ~ellbahn bestehen , 
wenll auch in geringerem Ausmaß ; die Intensität des Eisellonhn verkehrs muß darunter 
leiden, 

J etzt, da es seit I !).·IO mögUch geworden ist, d ie BinnensehiHabrt und den Motor· 
verkehr in Zwangorganisatiollell einzuordnen, wird es vielleicht erreichbar sein, eine 
von oben geleitete l~rachtenpolitik zu führen und eine vernichtende Preisunterbictung 
zu verhüten. Nehmen wir an, daß es bei genügender Kontrolle möglich sein wü rde, 
zu einem lohnenden J"rachtenmarkt zu kommen. Wegen der ungleichen Lage der Ver· 
kehrs7.\\"eige in der Verkehrseillheit - ei nerseits die in Wirklichkeit eigenwirt<lchaftl ichc 
E iscnlJahll , andererseits die nicht eigellwirtschaftliche Binnenschiffnhrt, der in gleicher 
Lage sich befindende Motor- uml Luftverkehr - ergibt sich sofort die "~rage , auf welche 
Ar~ Illan die Forderung der vollen Kostendeekung dmehführen will. Nämlich ob mall 
"ersuchen soll , alle Verkehrszweige nach e in e m Prinzip zu verwalten, mit der Folge, 
daß die au [zulegenden Lasten verschieden hoch bemesse n werden, die Tarife also auch 
nicbt ungefähr gleich gestell t werden können - auf die damit \~e rbu ndelle Gefahr h~be 
ich oben hingewiesen - oder ob die Kostellbeiträge der verschiedenen Verkehrszweige 
11.11 deli Staat ungefähr in der Höhe bemessen werden sollen, daß eine Konkurrenz in den 
Tarifen im voraus ausgeschlossen ist, so daß lediglich andere :Faktoren die Wahl der 
Verkehfllmitte l bestimmen. [n letzterem :Falle ist es nicht ausgeschlossen, da ß die E isen· 
bahnen mit einem überschuß an Einnall1uell zu rechnen halJe n, der den anderen Ver· 
kehrszweigen zur Kostendeckung zur Verfügung gestellt oder in einem :Fonds für sicher· 
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lich kommende J ahre wirtschaftli cher Depression eingezahlt werden kann. Hierauf 
gehe ich nicht ein. Das sind Fragen an sich, deren Beantwortung vorläufig noch keine 
Eile hat. Ich erwähnte sie nur, um aUZlideutell , wieviele Fallen und Fußeisen hier liegen, 
ganz abgesehen von der :Frage, ob der " indirekte Nutzen" einfach auszuschalten ist. 

Aus dem Vorstehenden wird man erschen haben, daß die ]i'orderung der vollen 
Kostendeckung einfacher zu stellen als zu verwirklichen ist, Stimmt 1118 1\ der Ansicht 
zu, daß es in Wirklichkeit "indirekte Vorteile" gibt, dann wird es einleuchten, warum 
ich auf d iese Forderung in der Pr a x i s so wenig Wert lege, 

Dal?, mit dem BegriH soviel kokettiert wird, ist m. E. dem zuzuschreiben, daß in der 
Literatur nicht genügend unterschieden wird zwischen der "ollen Rentabili tiit , welche 
nicht für alle Verkehrszweige zu erreichen und deshalb nicht zu erstreben ist , lind dem· 
selben Begriff , insoweit er dient, um geplante Neuanlagen zu prüfen und um die Beträge 
kennenzlliernell, die eine Gegenleistung in den sog. " indirekten Vorteilen" finden, Vor
teilen, d ie von der Allgemeinheit get ragen werden müssen I. Um den finanziellen Unter
schied zwischen voller Kostendeckung und den tatsächlichen Resultaten beur tei len zu 
können, ist es, so lange es noch kein staat liches Verkehrsmonopol gibt, nötig, wie es in 
deli vorangehenden Abschnitten so genau wie nur möglich geschehen ist, gründliehst 
nachzup rüfen, welche Einnahmen bei den versebiedenen Verkehrszweigen den öffellt. 
lichen Kasscn zugute kommen - nicht nur denen des Reichs, sondern auch denen der 
Provinzen, der Land- tlnd Stad tgemeinden \ll1d der Wassergenossenschafte n us \\'. - , 
und welche Ausgaben sie verursachen . Nur wenn dicsc Geldbeträge bekannt sind, wi rd 
es möglich sei n, das Verkehrswcscn zielbe\\'ußt zu ord nen und zu fü hren. Dabei ist es 
unbedingt notwendig, vorher die Finanzierungs- und Buchhaltungsmethoden der unteren 
öffentlichen Körperschaften gleichzuschalten. 

NM!h Durchführung der hierfür notwendigen Maßnahmen wird es in vorkommenden 
Fällen immer noch eine s e h r s c h w i e r i g e Frage bleiben, festzustellen, ob die 
Unterstützung alls de n öffentlicheIl Kasscn für uicht.eigenwirtachaftliche Verkc.hrs7.weige 
einigermaßen mit dem Wert der volkswirtschaftlicllCn, politischen und mi litärischen 
Vorteile, die diese abwerfen, übereinstimmen wird. Auch inwieweit Ordnung geschaUt 
werden muß durch Erhebung von Verkehrssteuern, durch }'eststellung von .Fmeht. 
sätzen oder durch Hefl\bsctzung (oder Vergröße rung) der 'rrausportkapazität. AI\ die 
Ken ntnis und die Ei nsicht der führenden Behörde werden in dieser Hi nsicht hohe An· 
sprüche gestell t werden müssen, wenn nicht wie früher die Kapitalvergeudung in großem 
Umfang auf K08t-cn des Steuerzahlers um sich greifen soll. 

Verfechter des E igenwirtschaftlichkeitsprinzips lllld des part iellen Rentabilitäts
prinzips, so wie sie sie in der Pr a xis durchgeführt sehen wollen, werden bemerken, 
daß auch in der hier entwickelten Theorie unmeßbare Faktoren vorkommen und daß 
nu r eine. Verschiebung von Schwierigkeiten stattfindet . Das ist teilweise richtig. Doch 
ist es ein großer Unterschied, ob man aufs Gerad ewoh l, aus GeHihlsgründen und unter 
Einfluß zeitweiliger Strömungen und Scblagworte BeschlUsse fa.ßt, die große finan zielle 
und ökonomische Folgen von \'erhängnisvoJler Art haben können, oder oh mlln dieselben 

1 Nehmen wir Rn, daß der Regierung allee damu liegt, um z. B. deu Kohlenlrnn.8port nach 
einem bestimmten inländischen Rafen zu lenken (Arbeitsbeschaffung, HClltabiliUi.t.S8teigeruug der 
kostspiel igen Hafenanlllgen usw,), dann kann ca aeinen Nutzen haben, den Verkehr unter den 
Selbst.kosten, ja unter den Zuwaebskosten, zu verwirklichen. .Es kann dann bereelmet. werden, 
wic\'iel E innahmen dabei aus fa Hell. DiCllCn Ausfall soll der Staat. an den Verkehrlldierust, der aill 
.Betrieb \'erwaltet wird, um zu einer genauen Einsicht. in die finanzielle Lage zu kommen, t>CUlhlen. 
So wurde auch in Nicderl.·Indien vorgegangen, als es sich damm handelte, notleidende, groß. 
industrielle lind landwirt.8chaftliche Unternehmun~en in schwierigeIl 7.citen am Leben zu haltelI. 
Das darf na t.ürlich nicht zu ort. stattfindcn mit Rileksicht. auf die Staatsfinanzen; denn hier 
wird rein protekt ionist.ische Politik mit Frneblcrm ii.ßigungen getrieben, 
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l3eschliisse faß t mit Kenntnis der finanziellen Beträge, um die es sich handelt. Im 
letzteren Falle muß die verant wortliche Behörde WiSSCIl , wie weit es zulässig ist , die 
berechnete Renta bilität der Verkehrszweige in einem oder anderen Sinne zu heeiuflusscn. 
Da nn hat lIlan festen Boden uuter den Füßen , was jetzt nicht der }<'311 ist. 

Um schließlich zu diesem Ziel zu gelangCll , wurde im Vorangehenden hinsichtlich 
d er Niederla nde ein Beitrag geliefert. Es wurde ausführl ich berechnet, daß, im Gegensatz 
zu der gangbaren Meinung. der Motorver.kehr seine Kosten bei weitem nicht trägt. 

Ob die dem Motorstraßenverkehr geliehene Unterstiitzullg im richtigen Verhältnis 
zu dem zu erreichenden gemeinwirtschartlichen Nutzen steht, möge hier unbeleuchtet 
bleioon. Das zu beurteilen bleibt Sache d er Regierung. Was jedoch fests teht, is t , daß 
die gewährte Unterstützung nimmer dazu dienen darf, d en ökonomisch begründeten 
Eisenbahnverkehr, einen kostbaren nationa.len Besitz, auf ungerechte Art anzugreifen 
oder gar ihm Abbruch zu tun, wie es in der Vergaugenheit so oft geschehen ist ! 

Übol' dOll Aufbau der Preisrogelllllg im Giitol'llahvorkelll' 
mit Kl'aftfahl'zeugen. 

Von Dipl.-Kflll. Dr. E. M e rke r t. 

GClIChiiftsfiihrer der l'acllgruppc Fuhrgewerbe und der l'arifnbteilung 
der Reiehs,'erkehl'Sbrruppc Kraoftfahrgewerbe. 

Ä . Entwicklung zur Naltverkehrspreisverordnung. 
Die PreisregelUllg im Giite rnahverkehr mit Kraftfahrzeugen wurde durch eine von 

dem Reicllskommissa r fiir die Preis bildung und R eichsverkehrsminister gemeinsam er
lassene " Verordnung über Höcllstpreise fiir FuhrleistungeIl mi t Kraftfahrzeugen im Nah
verkehr", genannt " Na hverkehrspreis,'erordnung" vom J5. J. J940 geschaffen. Die 
Nallrverkehrspreisverordnung hat ihre rechtliche Grund lage im § 2 des Gesetzes zur 
Durchfilhrung des Vierjahrespla nes - Bestelhmg eines Reic.hskommissars für die Preis
bildung - vom 29.10. [936. Sie wurde mit Zustimmung dcs Beauftragten für den 
Vierjahresplan erlassen und hat mit Wirkung vom 22. I. 1940 Gültigkeit erha lten. Dieser 
Zeitpunkt is t a lso die Geburtsstunde der Nahverkehrspreisverordnung, abgekürzt NVP. 

Fragt man nach d er Vorgeschichte der NVP. so sind zwei /',.eita bschnitte zu unter· 
scheid en : Die Ent wicklung bis zum H erbst 1936 und die Eutwicklung seit dem Herbst 
1936 bis zum Erlaß d er NVP. In der Zeit nach dem Weltkrieg, in der erstma ls in be
d eutendem Umfang Güterkraftverkehr betrieben worden ist bis zum Herbst 1936 
herrschte im Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen eine freie Preisbildungstätigkeit. An 
mehreren Ort.en Deutschlands gab eS wohl schon Preisfestlegungen für J~eistullgen im 
Oüternahverkehr. Diese Preise sind im allgemeinen a ls Richtpreise anzusehen, die meist 
VOll d en J Ilnungell des Krufdahr· und F uhrgewerbes aufgestellt worden sind und mitdeneIl 
eine l)reisgrellze angestrebt worden ist , die von den Mitgliedern der InlHlilgell n ich t unter
sc hritten werden sollte I. Das Krnftfahrgewerbe glaubte durch Aufstelluug vou Richt· 
preiseIl den damals bestehend en zügellosen Wettbewerb mit gegenseitiger Preisunter
b ietu ng steuern und die Existenz der einzelnen Betriebe sichern zu könneu. Die bis 
zum H erbst 1936 aufgestellten Preise wurden je llach der K onjunktur unter· oder üoor
schri tten. Das Ziel, das mi t ihnen zu erreichen angestrebt wurde, nämlich eine gegen-

1 DI\ auf dem Gebiete der Preise im Güternahverkehr mit Kraftfahneugcn noch wenig 
Z\J wi8!ICnl!Chaftlieher .Bearbeitung fest.gchaltell worden ist, !!Ollen nachstehend die von der Fuhr
herrn innung in Berlin \\Ild in München festgelegten Hichtpreiac o.ufgefllhrt werden_ 
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seitige Uut erbietung d er Kraftverkehrsunternehmer zu vermeiden, wurde jedoch nicht 
erreicht. 

Der Ze itraum vom Herbst 1936 bis Januar 19,10 wird beherrscht durch dll9 " GellClz 
zur Durchführung des Vierjahresplanes - Bestellung eines Reichskommissnrs fiit die 
Preisbildung - " vom 29. 10. 1936, der "Verordnung über das Verbot VOll Vrei;rorllö
hungeu" vom 24. 11 . 1936 - P reisstopverordnung - und den Ilierzu erlassenen üuer
leitungs- und Ausfilhrungsverordnungen. Die PreisstoJlverord nung war fiir die Schuf
fung und d.ell Aufbau d er NVP von grundlegender Bedeutung. E s soll deshalb aus ihr 
\\'enigstells der § 1 teilweise wiedergegeben werden. Dieser lautet wie folgt: 

,,(I) PreiserhöhungeIl für Güter und Leistungen jeder Art, insbesondere für n!le Be-
düdnisse des täglichen Lebens, für die la ndwir tschaftliche, gewerbliche und indu-

" Rieht.llreil!e filr die Fuhrleistungen iu lkrlin, gültig ab I. 4. HI29 

bei einer Leistuny über 40 km 

l~astfuhrw e rk 
bis 40 km in Tagesleist.ung 

8 Stundenl je Stunde je km mehr 
ItM UM lr!\1 

L astk ro.ftwa g en: 
5 t Lastkraftwnyell ohne Anhänger .... .. . 

~ ~ :: m'it 5 t Anhinyer "u,;d '&gl~iic; 
3---4 t " .. 3---4 t Anhänger 

5 t Anhünger mit Begleiter. 
3--4 t ...... . 

Zuyma se h i n e n: 
Leichte Zug mlU!Chinen (wie Hanomag, Motorpfel'd , Lanz, 

Fordaon ) 
lll it einem Anh ii. nger ohne lkgleiter 
" " " und " 

ein zweit er .. mit " . 
Leichte Zugmaschine. fo.ll s ohne Anhii.nger vermietet 
mit einem Anh ii. nger des Mieters gefahren .... . 
" zwe i " " " .. . ... . 

80,50 
72,-

11 3,
OO,SO 
26,50 
24,SO 

iO,-
84,50 
20,50 

58,-
67,-

G esc hä.ft s- und l,i e f e rwa g en. 
Kraftw age n: 

11 ,00 
9,00 

15,50 
13,30 
3,65 
3,40 

'J,w 
11,95 
3,05 

8.-
'J,20 

Ein %- 1 % t Lieferkraftwo.gen pro Stunde HM 5,25} außeroemjcder,l!efo.h renekm 
I %-2 Yz t .. ,, " RM 5,50 RM 0,26 

Zur U eR.e htun g ! 

0,55 
0,45 
0,70 
O,5i 
0, 15 
0, 12 

U,:.o 
0,50 
0,15 

0,:15 
0,45 

}' ür überstunden nach 8 Uhr abends wird ein Nflcllb;uschlng \'on 50 vll auf die StunUen. 
sätze Biimtlicher Positionen berechnet. 

Bei Gestellung \'011 I 'uhrwerk, },astkraftwayell, Zugmaschinen und Anhiingewagen im 
~tunden lohn wird mindesteTls die Hälfte der obcnstc1H:nden T~eS8ähe bereohnet. • 

Sämtliche Akkordpreise erhöhen sich ab I. 4. 1!)~9 un~ :; vB." . .. 
Aus der l\Iiinehener J)reistabelle sollen nur die PreIse wIedergegeben werdcll, dlO fIH T~\.!I t

und Lieferwagen und für Zugmnschinen je Stunde und je Kilometer festgeset zt worden 8md. 
Es waren " orgesehen; 

" L as L_ lind Li e f e rw ag en; 
für J Tonnenwagell 

I v,; 
. , 2 

211 
,. 3 " 

pro Stunde 
Hi\I 
2,50 
3,-
3,50 
4,-
4,5 0 

pro km 
ar.,l 

-,25 
- ,30 
- ,35 
- ,40 
-,45 
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